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Ortenberg “italienisch“? 

Am 25. Februar jährte sich zum 218. Mal das Datum 
des Reichsdeputationshauptschlusses. In diesem 
letzten grundlegenden Gesetz des Heiligen 
Römischen Reiches wurde 1803 festgesetzt, dass 
die weltlichen Fürsten für ihre linksrheinischen 
Gebietsverluste an Frankreich abgefunden werden 
sollten. Dies geschah durch Säkularisation kirch-
licher sowie durch Mediatisierung kleinerer weltlicher 
Herrschaften bisheriger Reichsstände rechts des 
Rheins. 

Auch für Ortenberg war dies von Bedeutung, denn 
zusammen mit den zur Landvogtei Ortenau zählenden 
Gebieten wurde es an diesem Wochenende vor 218 
Jahren tatsächlich für eine kurze Episode sogar das 
Fürstentum eines „italienischen“ Herrschers: Das 
Herzogtum Modena. Was sich etwas skurril und fast 
nach „Operettenstaat“ anhört hat sich tatsächlich 
zugetragen. 

  
  

Lesen Sie weiter auf Seite 2! 

65. Jahrgang Freitag, 26. Februar 2021

Verantwortlich für die Titelseite die Gemeinde Ortenberg

Wappen des Herzogtums 
Modena-Breisgau



2

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
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Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 52
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Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr  E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de

In den unter dem Druck der französischen Revolutionskriege stehenden letzten Jahren 
des „heiligen römischen Reiches“ und damit deren seit Jahrhunderten bestehenden öster-
reichischen Zugehörigkeit, waren der Breisgau und die Ortenau Manövriermasse in einem 
sich auf höchster Ebene in der Wiener Zentrale abspielenden „Länder-Schacher“. 

Bereits 1797 wurde im Friedensvertrag von Campo Formio festgelegt, dass der Herzog 
von Modena am Südrand der Po-Ebene den Breisgau als Entschädigung für seine italie-
nischen Besitzungen erhielt. Er begehrte aber zusätzlich noch die Ortenau. Erst in einem 
Abkommen zwischen dem römisch-deutschen Kaiser Franz II. und Napoleon vom 26. 
Dezember 1802 wurde der Konflikt beigelegt und dem Herzog zusätzlich auch die Ortenau 
zugestanden. Österreich durfte sich im Gegenzug die Fürstbistümer Brixen im heutigen 
Südtirol und Trient einverleiben. 

Mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 wurde dieser Übergang 
bestätigt. Während aber die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach und Zell, die Klöster 
und die rechtsrheinischen Besitzungen des Straßburger Bischofs sowie das freie Reichstal 
Harmersbach an den „Kurfürst“ von Baden kamen, bildeten nun die ortenauischen und 
breisgauischen Territorien ein neues Reichsfürstentum, das Herzogtum Modena-Breisgau 
mit dem Regenten Hercules III. Rinaldo von Modena. Regierungssitz war Freiburg, Regie-
rungschef der bisherige vorderösterreichische Regierungspräsident von Greiffenegg. 

Ortenberg mit den vormals ortenauischen Gemeinden der Landvogtei war damit eine 
„Insel“ inmitten badischen Gebiets. Der ortenauische Verwaltungssitz musste daher wieder 
aus dem „ausländischen“ Offenburg nach Ortenberg zurückgeholt werden, wohin er 1760  
in den „Königshof“, später Landratsamt und heute Polizeirevier, verlegt wurde. 

Nach dem Tod des Herzogs von Modena im Oktober 1803 erbte dessen habsburgischer 
Schwiegersohn Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich dessen Besitzungen im Breisgau 
und in der Ortenau. 

Im, der für Österreich verlorenen Schlacht bei Austerlitz folgenden „Frieden von Preß-
burg“,  ging dann auch für Ortenberg die österreichische Zeit und die kurze Zeit des 
Herzogtums von Modena endgültig zu Ende: Am 15. April 1806 erfolgte unter napoleo-
nischem Diktat mit dem „Protokoll über die gepflogene Landes-Übergabe“ der Übergang 
an das damalige „Kurfürstentum“ Baden. 
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03.03.49  Schäfer Paul Karl,
  Im Muhrfeld 7 72 Jahre 

Nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (seit 01.11.2015 in 
Kraft) ist die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 
grundsätzlich nur bei „runden“ und „halbrunden“ Jubiläen 
zulässig und nur, wenn die betroffene Person der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat. 
Alle hier genannten Personen haben einer Veröffentlichung 
ausdrücklich zugestimmt. 

 
Dorfhelferinnenstation Ortenberg

DER NOTFALL IST LÖSBAR
...  Sie sind als Hausfrau oder Hausmann verantwortlich für 

Kinder und Haushalt und sind krank? 
... Sie müssen wegen Risikoschwangerschaft liegen? 
...  Sie sollen ins Krankenhaus, wissen aber nicht wohin mit 

den Kindern? 
...  Sie kommen gerade aus der Klinik, fühlen sind aber noch 

schwach? 
...  Ihr Partner schafft es nicht Ihre Aufgaben in Haus und Hof 

zu übernehmen, während Sie krank sind? 
...  Sie würden gerne zur Kur gehen, aber Ihre Kinder sind 

noch unter 12 Jahre? 

Dann sollten Sie jetzt mit Ihrem Arzt sprechen. Sie brauchen 
eine Hilfe für Ihre Familie und Sie können sie auch bekommen. 
Ihr Arzt stellt eine Krankmeldung aus, die Sie anschließend 
der Krankenkasse vorlegen. Gibt die Krankenversicherung 
grünes Licht und übernimmt die Kosten, wenden Sie sich an 
die Einsatzleitung Barbara Armbruster Zell a. H. 
07835/631284. 

 
BLHV

Vorläufig finden keine Sprechstunden statt. 

 
Wahlscheinantrag bequem per Internet  

Zur Landtagswahl am 14.03.2021 kann die Erteilung eines 
Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, 
Internet oder Telefax) oder durch persönliche Vorsprache 
bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden. Telefo-
nische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig. 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per 
Internet auf unserer Homepage https://www.ortenberg.de/
de/ an. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen 
Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, 

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notruf 0180 - 32 22 55 51 1
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 - 27 04 - 361

Notfallnummern 
Wasserversorgung
Kommissarischer Wassermeister 
Klaus Riehle 0151 - 20027313

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband  0781 - 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl 0781 - 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
26.02.2021   Zunsweier, Am Kirchberg 2, Offenburg, Tel. 0781-53456 
27.02.2021   Haaß, Schillerplatz, Zeller Str. 31, Offenburg, Tel. 0781-

93590 
28.02.2021   Marien, Hauptstr. 73, Schutterwald, Tel. 0781-605830 
01.03.2021  Löwen, Wilhelmstr. 9, Offenburg, Tel. 0781-36141 
02.03.2021   Stadt, Hauptstr 43, Offenburg, Tel. 0781-9193590 
03.03.2021   Haaß, Ortenberger Str. 13, Tel. 0781-91933500 
04.03.2021   Schwarzwald, Hauptstr, 19, Offenburg, Tel. 0781-24864

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale                                                                       0781-9335-0
Bürgerbüro, Amtsblatt 0781-9335-11
Bürgerbüro, Renten 0781-9335-12
Steueramt 0781-9335-13
Gemeindekasse 0781-9335-14, 0781-9335-18
Rechnungsamt, Grundbucheinsichtsstelle 0781-9335-15
Hauptamt, Bauamt,Ordnungsamt 0781-9335-23
Standesamt, Hallenvermietung, Friedhofsverwaltung 0781-9335-24
Sekretariat 0781-9335-25
Telefax 0781-9335-40
E-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster: Peter Zink 0170-9002117
Stellvertr. Förster 0162-2535727
Jagdpächter, Florian Schüle 0170-4194605
Polizeiposten Gengenbach 07803/96620

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule  0781 - 33 06 7 
Hausmeister  0160 - 97784294

Kindertagesstätte
Kindertagesstätte St. Elisabeth 0781 -  31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus     0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde      0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 
Barbara Armbruster 07835 - 63 12 84
SoNO    siehe Vereinsmitteilungen

Abfallabfuhr 
Hotline für Abfallgebühren und 
Behälterbestellungen  0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0

Donnerstag, 04.03.2021    gelber Sack
(Siehe auch Abfallkalender)

Kork- und Batteriesammelstelle  Rathaus
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sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende 
Versandanschrift senden zu lassen. Für die automatische 
Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die 
Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerver-
zeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen 
Hinweis. 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch 
und einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten 
Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr 
Geburtsdatum und möglicherweise noch eine abweichende 
Versandadresse. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns 
anschließend per Post zugestellt. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen 
haben, können Sie auch formlos per E-Mail an einen Wahl-
schein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Famili-
ennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohn-
anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
das Wahlamt an folgende Ansprechpartner: 
Frau Fey, Tel. 0781/9335-12, christa.fy@ortenberg.de 
Frau Lang, Tel. 0781/9335-11, valentina.lang@ortenberg.de
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

  
Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Obstmarkt“ 
  

im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB i. V. m. § 
3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat am 22. 
Februar 2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan „Obstmarkt“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB aufzustellen. 
 
Von der Änderung ist das Grundstück FlStNr. 6107 betroffen: 
 

Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Voraus-
setzungen geschaffen werden, um der Nachfrage nach u.a. 
für Familien mit Kindern geeigneter Wohnbaufläche nachzu-
kommen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung 

dieser Fläche ermöglicht werden. 
 
Ortenberg, 26. Februar 2021 
 
gez. 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung  
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB (Vorkaufsrechtssatzung) 
Auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 ( GBl. 2000, 
581, ber. S. 698, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), und § 25 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl I S. 3634), geändert durch Art. 6 des 
Gesetzes v. 27.03.2020 (BGBL. I S. 587) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ortenberg in öffentlicher Gemeinderatssit-
zung am 22.02.2021 die nachfolgende Satzung über ein 
besonderes Vorkaufsrecht beschlossen: 
  

§ 1  
Der Gemeinde Ortenberg steht zur Sicherung der geord-
neten städtebaulichen Entwicklung innerhalb des in § 2 fest-
gelegten Geltungsbereichs kraft dieser Satzung ein beson-
deres Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB zu. 
  

§ 2  
Der räumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf das 
Grundstück FlStNr. 6107 der Gemarkung Ortenberg. Es ist 
der Auszug aus der Liegenschaftskarte vom 08.02.2021 
maßgeblich. Dieser ist Bestandteil der Satzung und als 
Anlage beigefügt. 
  

§ 3  
Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
  
Ortenberg, den 23.02.2021 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 
  
Anlage:  
Auszug aus der Liegenschaftskarte für die Vorkaufsrechts-
satzung vom 22.02.2021 
  
  
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt 
nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
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Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 
Abs. 4 S. 1 GemO jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 
Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewiesen.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Ortenberg, Bürgermeisteramt, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg, 
geltend zu machen.

Ortenberg, den 26. Februar 2021 
   
Anlage zur Satzung: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 
 „Flst.Nr. 133“ mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat am 22. 
Februar 2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan „Flst.Nr. 133“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB öffentlich 
auszulegen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flst.Nr. 133 mit ca. 3.300 
m² im Süden von Ortenberg. Für den Planbereich maßge-
bend ist das Plankonzept vom 22.02.2021 

  
Ziele und Zwecke der Planung 
Mit dem Bebauungsplan soll auf diesen innerörtlichen, aber 
nicht bebauten Flächen eine verdichtete ergänzende 
Bebauung ermöglicht werden. Dies entspricht der überge-
ordneten städtebaulichen Zielvorstellung zur vorrangigen 
Nutzung innerörtlicher Flächen. Eine weitere Inanspruch-
nahme von Landschaft wird vermieden, im Sinne eines spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden. 
Konzipiert ist die Errichtung von drei Einzelhäusern mit 
mehreren Wohnungen. 
Die Erschließung der Baukörper im rückwärtigen Teil des 
Grundstücks Flst.Nr. 133 erfolgt über Privatstraßen und 
Privatwege von der Hauptstraße aus. Der Großteil der erfor-
derlichen Stellplätze wird in einer privaten Tiefgarage vorge-
sehen. 
Mit dem Bebauungsplan werden Teilflächen des einfachen 
Bebauungsplans „Hauptstraße I“ und des Bebauungsplans 
„Im Oberen Steinefeld, Am Kochgässle, Hinterm Berg“ über-
plant. 
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Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wird vom 

8. März 2021 bis 8. April 2021 (je einschließlich) 

im Rathaus Ortenberg, Dorfplatz 1, Zimmer 23, 77799 Orten-
berg während der üblichen Dienststunden öffentlich ausge-
legt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a BauGB von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszu-
legenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter der 
Internet-Adresse www.ortenberg.de eingestellt. 
Während der Auslegungsfrist können beim Bürgermei-
steramt Anregungen und Stellungnahmen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Ortenberg, 26.02.20212 
 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

über die Verlängerung der Veränderungssperre für das 
Gebiet der Zweiten Änderung des Bebauungsplanes 

„Hauptstraße I“ (FlStNr. 181/1) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in öffent-
licher Sitzung am 22. Februar 2021 aufgrund von § 17 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die nachfolgende Verlängerung 
der am 29. März 2019 öffentlich bekannt gemachten und am 
30. März 2019 in Kraft getretenen Veränderungssperre 
beschlossen: 

Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
für das Gebiet der Zweiten Änderung des Bebauungs-

planes „Hauptstraße I“ (FlStNr. 181/1) 
Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
i.d.F. vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg die Verlängerung der 
am 29. März 2019 öffentlich bekannt gemachten und am 30. 
März 2019 in Kraft getretenen Veränderungssperre für das 
Gebiet der Zweiten Änderung des Bebauungsplanes 
„Hauptstraße I“ (FlStNr. 181/1) 
als folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung
Die am 30. März 2019 in Kraft getretene Veränderungssperre 
für das Gebiet  der Zweiten Änderung des Bebauungsplanes 
„Hauptstraße I“ (FlStNr. 181/1) wird um ein Jahr verlängert.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft.
 

Ortenberg, den 26.02.2021 
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt 
nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 
Abs. 4 S. 1 GemO jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 
Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewiesen.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Ortenberg, Bürgermeisteramt, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg, 
geltend zu machen.
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Öffentliche Bekanntmachung 

über die Verlängerung der Veränderungssperre für das 
Gebiet der Fünften Änderung des Bebauungsplanes 

„Hauptstraße II“  
Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in öffent-
licher Sitzung am 22. Februar 2021 aufgrund von § 17 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die nachfolgende Verlängerung 
der am 29. März 2019 öffentlich bekannt gemachten und am 
30. März 2019 in Kraft getretenen Veränderungssperre 
beschlossen: 
  
Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
für das Gebiet der Fünften Änderung des Bebauungs-

planes „Hauptstraße II“  
Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
i.d.F. vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg die Verlängerung der 
am 29. März 2019 öffentlich bekannt gemachten und am 30. 
März 2019 in Kraft getretenen Veränderungssperre für das 
Gebiet der Fünften Änderung des Bebauungsplanes „Haupt-
straße II“ 
als folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Satzung
Die am 30. März 2019 in Kraft getretene Veränderungssperre 
für das Gebiet der Fünften Änderung des Bebauungsplanes 
„Hauptstraße II“ wird um ein Jahr verlängert.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft.
 

Ortenberg, den 26.02.2021 
  
gez. Markus Vollmer 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt 
nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 
Abs. 4 S. 1 GemO jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
  
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 
Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen hingewiesen.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Ortenberg, Bürgermeisteramt, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg, 
geltend zu machen.

 
Informationen aus dem Gemeinderat 

Am Montag, dem 22. Februar 2021 tagte der Gemeinderat 
erstmals in diesem Jahr im Rahmen einer Präsenzsitzung, 
nachdem im Januar die Sitzung in den virtuellen Raum 
verlegt war, also als Video-Sitzung abgehalten wurde. Um 
die pandemie-bedingten Hygieneempfehlungen und -rege-
lungen für die Gemeinderäte und die Gäste einhalten zu 
können, fand die Sitzung wieder in der Festhalle statt. 
Der Gemeinderat hatte ein außerordentlich umfangreiches 
Programm mit ca. 420 Seiten Beratungsunterlagen zu 
beraten und zu beschließen. 
1. Einwohnerfragestunde 
  In der Einwohnerfragestunde wurden keine Anfragen an 

die Verwaltung vorgetragen. 
 
2.  Bebauungsplan „Flst.Nr. 133“, Beschluss über eine 

erneute Offenlage 
  In seiner Sitzung am 22. Juli 2019 hat der Gemeinderat 

die Aufstellung eines Bebauungsplans auf dem Grund-
stück FlSt.Nr. 133 gefasst und in einem weiteren Tages-
ordnungspunkt die Offenlage des Planentwurfs 
beschlossen. 

  Auf dem 3.333 m² großen Grundstück sind 3 einzeln 
stehende Mehrfamilienhäuser und eine gemeinsame Tief-
garage vorgesehen. 

  Zwischenzeitlich hat ein Wechsel in der Person des 
Grundstückseigentümers und der Bauherrschaft und 
damit einhergehende Umplanungen stattgefunden. Der 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde daher nochmals 
überarbeitet. Es soll nunmehr eine erneute Offenlage 
erfolgen. 

  Im westlichen Gebäude an der Hauptstraße ist nun eine 
Gewerbenutzung (Handel) vorgesehen. Damit wird der 
Forderung nach einer Mischnutzung im MI Rechnung 
getragen. 

  Für das Geschäft ist straßenseitig ein verglastes Element 
(„Gewächshaus“) vorgesehen, das auf die Nutzung 
hinweisen soll. Dafür muss das Baufeld leicht erweitert 
werden. 
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  Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleit-
pläne mit der Begründung und den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, 
oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer 
einer angemessenen längeren Frist öffentlich auszulegen. 

  Daher soll die die Offenlage der Bebauungsplanunter-
lagen für eine Dauer von einem Monat beschlossen 
werden. 

  Herr Burkart (Planungsbüro Fischer) erläuterte in der 
Sitzung den neuen Entwurf. 

  Der Gemeinderat billigt danach den Entwurf für die den 
Bebauungsplan „FlStNr. 133“ in der vorgelegten Form. 

  Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird für die Dauer 
eines Monats durchgeführt. Auf die öffentliche Bekannt-
machung an anderer Stelle im Amtsblatt wird verwiesen. 

  
3.  Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-

zung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021  
  Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde in der Gemeinde-

ratssitzung am 14. Dezember 2020 vorgestellt und öffent-
lich vorberaten. In dieser Sitzung wurden mehrere Anträge 
zum Haushaltsplan 2021 vorgebracht, über die der 
Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 18. Januar 
2021 Beschluss gefasst hat. 

  Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach den Planzahlen 
Erträge in Höhe von 6.924.000 € und Aufwendungen in 
Höhe von 7.715.000 € aus und muss ein negatives ordent-
liches Ergebnis von 791.000 € vorsehen. 

  Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= Deckung der 
ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge) 
kann nach dem vorliegenden Planwerk nicht erreicht 
werden. Somit kann der veranschlagte Ressourcenver-
brauch (Abschreibungen) nicht erwirtschaftet werden. 

  Der ausgewiesene Fehlbetrag von 791.000 € muss unter 
den besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
und der Systematik im Finanzausgleich betrachtet und 
bewertet werden. Zum einen ist das negative ordentliche 
Ergebnis auf die Corona bedingten Mindereinnahmen 
beim Einkommensteueranteil (- 232.500 € gegenüber den 
bisherigen Planzahlen im Finanzplan) zurückzuführen. 
Darüber hinaus steigt aufgrund der hohen Gewerbesteu-
ereinnahmen im Jahr 2019 von 1,797 Mio. € die Kreis- und 
FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahr um 237.000 € und 
gleichzeitig sinkt die Schlüsselzuweisung um 443.000 €. 

  Zum Ausgleich des in den Planzahlen ausgewiesenen 
negativen ordentlichen Ergebnisses von 791.000 € 
können Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen 
Ergebnisse aus Vorjahren verwendet werden. Im Jahr 
2022 wird ebenfalls mit einem unausgeglichenen Ergeb-
nishaushalt von - 854.000 € geplant. Erst in den Jahren 
2023 und 2024 kann nach den Planzahlen der Haushalts-
ausgleich wieder erreicht werden. 

  Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 
1.945.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
4.942.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veran-
schlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstä-
tigkeit von 2.997.000 €, der über die liquiden Mittel finan-
ziert wird. Der Bestand an liquiden Mittel würde sich bei 
planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Planansätze 
auf 1.075.000 € zum Jahresende 2021 vermindern. 

  Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2021 bilden 
insbesondere die Fortsetzung der Maßnahmen zur Umge-
staltung der Ortsdurchfahrt (1.705.000 €) sowie der 
Neubau einer Kindertagesstätte mit 40 Plätzen für Kinder 
unter 3 Jahren (Ansatz 2021: 1.870.000 €; Ansatz 2022: 
1.000.000 €). Zur Finanzierung des Kindergartenneubaus 
wurde in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 

€ sowie ab 2022 eine Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B um 30 Punkte auf 360 v.H. (Mehrein-
nahmen von 37.000 €) eingeplant. 

  Im Finanzplan wurde im Jahr 2022 als Investitionsmaß-
nahme die Umgestaltung des Dorfplatzes mit 550.000 € 
vorgesehen. Die zunächst für 2021 eingeplante Sanierung 
der Wasser- und Abwasserleitungen inklusive Straßenbau 
im Hinteren Burgweg mit Gesamtkosten von 910.000 € 
wurde aufgrund der angespannten Finanzlage auf das 
Jahr 2023 verschoben. Eine zeitliche Verschiebung im 
Finanzplanungszeitraum erfolgte auch für die Sanie-
rungsmaßnahmen in der Zehntfreistraße und in der 
Farrengasse (ab 2025 ff.). 

  Kreditaufnahmen sieht der Haushaltsplan 2021 nicht vor. 
Bei einer regulären Tilgung von 77.532 € beträgt die 
Verschuldung der Gemeinde (ohne den Eigenbetrieb 
Sternenmatt) zum 31.12.2021 1.709.169 €. Die Pro-Kopf-
Verschuldung der Gemeinde beläuft sich auf 494 € und 
auf 1.154 € inkl. des Eigenbetriebes. 

  Die mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2022 – 
2024 von einem Investitionsvolumen von rund 3,9 Mio. € 
aus und sieht für Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe 
von 1.380.000 € vor. Die Gesamtverschuldung zum 
31.12.2024 würde sich demnach auf 2,77 Mio. € erhöhen. 

  Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan. Die Haushaltssatzung wird nach 
Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde öffentlich 
bekannt gemacht werden.  

 
4.  Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 

2021 für den Eigenbetrieb Sternenmatt  
  Gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der 

§§ 1- 4 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeinde 
für den Eigenbetrieb Sternenmatt für jedes Wirtschafts-
jahr einen Wirtschaftsplan zu erlassen. Der Wirtschafts-
plan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und dem Finanzplan. 

  Der Erfolgsplan 2021 hat ein Gesamtvolumen von 122.000 
€ und weist einen Jahresverlust von 2.600 € aus. Der 
Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein 
Volumen von 137.800 €. 

  Der von der Verwaltung erstellte Wirtschaftsplan 2021 
wurde erörtert und dem Gemeinderat  vorgestellt. Der 
Gemeinderat beschloss den Wirtschaftsplan. 

 
5.  Auftragsvergabe: 3. Bauabschnitt Ortskernerneuerung  
  Ab Mai 2021 soll im Zuge der Ortskernerneuerung die 

Hauptstraße im 3. Bauabschnitt von der neuen Einfahrt 
zum Dorfplatz bis zum Kreisverkehr beim Gasthaus Krone 
saniert werden. Für die Maßnahmen erhält die Gemeinde 
Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und 
nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 

  Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt wurde vom beauf-
tragten Ingenieurbüro Zink projektiert und öffentlich 
ausgeschrieben. Auf die öffentliche Ausschreibung haben 
neun Firmen die Angebotsunterlagen angefordert, fünf 
Firmen haben bis zum Eröffnungstermin am 4. Februar 
2021 Angebote abgegeben. 

  Das Büro Zink hat die Angebote formal, rechnerisch, 
technisch und wirtschaftlich geprüft. Alle Angebote waren 
korrekt und vollständig ausgefüllt bzw. fehlende Anlagen 
konnten nach § 16 a VOB/A nachgereicht werden. Alle 
Angebote konnten somit uneingeschränkt berücksichtigt 
werden. 

  Zwei der Bieter haben Nebenangebote abgegeben. 
Nebenangebote waren ausdrücklich zugelassen. Die 
Nebenangebote wurden geprüft. Die mit den Nebenange-
boten angebotenen Materialien können aus technischer 
Sicht als gleichwertig angesehen werden. 
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 Danach ergibt sich folgender Preisspiegel (Brutto): 
 
 1. Bieter  2 brutto  1.103.601,44 € (100,0 %) 
    (Nebenangebote berücksichtigt) 
 2. Bieter  1 brutto  1.113.517,43 € (100,9 %) 
 3. Bieter  3 brutto  1.155.436,77 € (104,7 %) 
    (Nebenangebote berücksichtigt) 
 4. Bieter  4 brutto  1.440.400,60 € (130,5 %) 
 5. Bieter  5 brutto  1.488.744,32 € (134,9 %) 
 
  Bieter 2 ist als zuverlässiges, leistungsfähiges und fach-

kundiges Unternehmen bekannt.  
  Der Gemeinderat beschloss, die Nebenangebote zu 

werten und stimmte der Beauftragung des Bieters 2 zu. 
  Nach Beschlussfassung gab der Vorsitzende den Bieter 2 

bekannt. Dies ist die Firma Huber GmbH aus Gengen-
bach, die bereits Auftragnehmer im Bauabschnitt 2 war. 

 
6.  Spielplatz Pfeiffer: Neues Spielgerät  
 Die Gemeinde verfügt über drei Kinderspielplätze: 
 - Hinterm Berg 
 - Bei der Schule 
 - Pfeiffer 
  Die Plätze und Einrichtungen werden regelmäßig gepflegt, 

überprüft und gewartet. Die Ausstattung aller dieser 
Plätze sind aber mittlerweile „in die Jahre gekommen“ 
und sie entsprechen nicht mehr umfänglich den zeitge-
mäßen Vorstellungen. 

  Es gilt daher, diese Plätze mittelfristig sukzessive neu 
auszustatten. 

  Bei der jährlichen wiederkehrenden Prüfung der Spiel-
plätze durch den beauftragten unabhängigen Sachver-
ständigen wurde bereits im Jahr 2019 darauf hingewiesen, 
dass die 15 Jahre alte Spielgerätekombination des Spiel-
platzes auf dem Pfeiffer „stark abgespielt“ wäre und zwar 
keine Sicherheitsmägel bestehen, sie sich aber in einem 
maroden Zustand befindet. Eine komplette Überarbei-
tung bzw. ein Rückbau wurde empfohlen. Bereits 2020 
wurde daher im Finanzplan für 2021 ein Betrag von 20.000 
EUR vorgesehen. Nach Einholung von Angeboten im Jahr 
2020 wurde nunmehr im Haushaltsplan 2021 ein Investiti-
onsansatz für eine neue Spielkombination von 30.000 
EUR aufgenommen. Für das Jahr 2023 wurden im Finanz-
plan ebenfalls weitere 30.000 EUR für andere Spielplätze 
vorgesehen, ohne jedoch bereits eine Priorisierung vorge-
nommen zu haben.  

  Die Verwaltung hat verschiedene Angebote eingeholt. 
Diese liegen zwischen ca. 18.000 EUR und 29.000 EUR. 
Alle Geräte haben eine Lieferzeit von vier bis fünf Monaten. 

  Das beste Verhältnis zwischen Kosten und „Erlebniswert“ 
bildet nach Auffassung der Verwaltung die Variante Nr. 2 
(Modell „Spessart 3“). Den höchsten pädagogischen Wert 
und die höchsten spielerischen Anreize bietet die Vari-
ante Nr. 6. Die Verwaltung favorisierte daher die Variante 
6 (29.000 EUR). 

  Der Gemeinderat beschloss jedoch die Beauftragung zur 
Beschaffung der Variante 2.   

 
7.  Umsetzung eines neuen Anruflinientaxi-Angebots 
  In Offenburg sowie die Gemeinden Durbach, Ortenberg 

und Schutterwald kommt als ein den Linienbusverkehr 
ergänzendes Angebot derzeit ein Anrufsammeltaxi (AST) 
zum Einsatz. Dieses verkehrt bedarfsorientiert in Zeiten, 
in denen bisher kein Linienbusangebot vorhanden ist 
(Abendstunden sowie Sonn- und Feiertage vormittags). 
Für den Fahrgast bestehen die wesentlichen Unter-
schiede zum Linienbusverkehr darin, dass die Fahrt von 
ihm rechtzeitig telefonisch angemeldet werden muss, die 
Fahrt innerhalb eines Zeitfensters stattfindet und die 

Fahrgäste direkt am Zielort („Haustürbedienung“) abge-
setzt werden und Taxis anstelle von Bussen verkehren. 

  Aufgrund von festgestellten Defiziten in Angebot und 
Akzeptanz wurde seitens der Offenburger Stadtverwal-
tung eine grundlegende Neukonzeption des Angebots in 
Form eines Anruflinientaxi-Betriebs empfohlen. Mit 
Beschluss des Gemeinderats wurde die Verwaltung 
entsprechend beauftragt, ein entsprechendes Konzept 
detailliert zu planen. Vorgeschlagen wird nun ein sog. 
Anruf-Linien-Taxi. 

  Der Gemeinderat von Ortenberg hat in seiner Sitzung am 
20. Juli 2020 das grundsätzliche Interesse gezeigt, in 
ihren Planungen für ein Anruflinientaxi-Angebot (ALT) für 
Offenburg und umliegende Gemeinden einbezogen zu 
werden. 

 Eckpunkte sind:  
 - Außerhalb des Zeitraums des Linienbusangebots 
 -  ergänzt des Linienbusangebotes außerhalb dessen 

Bedienzeit
 -  Bedienung erfolgt nach Bedarf mit einem Fahrplan mit 

festgelegten Abfahrtszeiten im Stundentakt 
 -  Ausstieg zwischen zwei Haltestellen auf Zuruf am Fahr-

bahnrand ermöglicht, um die Wege bis zur Haustür 
bestmöglich zu verkürzen 

 -  Buchung über App oder Telefon, mind. 60 min. vor der 
Fahrt 

 - Sa/So ab 21:30 bis 08:30 
 Wochentags ab 22:00 bis 00:30  
  Für Ortenberg entstehen Fixkosten i.H.v. ca. 1.300 EUR 

p.a. (App, Buchungssystem, Telefonzentrale) und nach-
frageabhängige Betriebskosten 4.000 EUR – 5.000 EUR 
p.a.. Der Betrag entspricht in etwa den bisher für das 
Anrufsammeltaxi entstandenen Kosten. 

  Die Inbetriebnahme ist zum großen Fahrplanwechsel im 
Dezember 2021 geplant 

 Der Gemeinderat beschloss, dem ALT-Modell beizutreten.  
  
8.   Beschluss über die Verfügung einer Veränderungs-

sperre für einen Teilbereich des Bebauungsplanes 
„Hauptstraße I“  

  Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und einer sich in die Umgebung einfügenden 
Bebauung hat der Gemeinderat In seiner Sitzung vom 25. 
März 2019 die 2. Änderung eines Bebauungsplanes 
„Hauptstraße I“ und zur Sicherung der Bauleitplanung für 
den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre mit 
dem Inhalt beschlossen, dass 

 1.  Bauvorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen; 

 2.  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden dürfen. 

  Die Änderung des Bebauungsplanes konnte in der 
Zwischenzeit noch nicht umgesetzt werden. Die Verände-
rungssperre soll daher gemäß § 16 BauGB um ein weiteres 
Jahr verlängert werden. 

  Die Veränderungssperre läuft am 29. März 2021 aus. Zur 
Fristwahrung (maßgebend ist die ortsübliche Bekannt-
gabe; § 16 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB) 
soll schon in der Februarsitzung die Verlängerung 
beschlossen werden. 

  Der Gemeinderat beschloss zur Sicherung der Bauleitpla-
nung die Verlängerung der Veränderungssperre für einen 
Teilbereich des Bebauungsplanes „Hauptstraße I“, betref-
fend das Grundstück Flst.Nr. 181/1. 

  Auf die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt wird 
verwiesen. 
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  9.  Beschluss über eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungs-
planes „Hauptstraße II“ 

   Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und einer sich in die Umgebung einfü-
genden Bebauung hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 25. März 2019 die fünfte Änderung eines 
Bebauungsplanes „Hauptstraße II“ und zur Sicherung 
der Bauleitplanung für den künftigen Planbereich eine 
Veränderungssperre mit dem Inhalt beschlossen, dass 

  1.  Bauvorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen; 

  2.  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden dürfen. 

   Die Änderung des Bebauungsplanes konnte in der 
Zwischenzeit noch nicht umgesetzt werden. Die Verän-
derungssperre soll daher gemäß § 16 BauGB um ein 
weiteres Jahr verlängert werden. 

   Die Veränderungssperre läuft am 29. März 2021 aus. Zur 
Fristwahrung (maßgebend ist die ortsübliche Bekannt-
gabe; § 16 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB) 
soll schon in der Februarsitzung die Verlängerung 
beschlossen werden. 

   Der Gemeinderat beschloss zur Sicherung der Bauleit-
planung der Verlängerung der für den Bereich der 5. 
Änderung des Bebauungsplanes „Hauptstraße II“, 
betreffend die Grundstücke Flst.Nr. 1224, 1225, 1226, 
1169, 1170 und 1194/7, geltenden Veränderungssperre. 

   Auf die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt wird 
verwiesen.  

 
10.   Bebauungsplan Obstmarkt – Aufstellungsbeschluss   
  Die OGM Obstgroßmarkt Mittelbaden e.G., Oberkirch, 

ist Eigentümerin des Grundstücks, FlStNr. 6107 mit 
einer Fläche von 4.640 m². Sie hat mitgeteilt, die Obstan-
nahmestelle aufgegeben zu haben und beabsichtigt, 
das Grundstück des Ortenberger Obstmarktes zu 
veräußern. 

  Für das Grundstück ist im Bebauungsplan „Im oberen 
Steinefeld, Am Kochgässle, Hinterm Berg“ ein „Dorfge-
biet“ (MD) gem. § 5 der BauNVO festgesetzt. Danach 
dient das Gebiet insbesondere der Unterbringung von 
Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe. Nach 
Schließung der Obstannahmestelle ist im Bereich des 
ausgewiesenen MD keine landwirtschaftliche Betriebs-
stelle mehr vorhanden. Entsprechend den Vorstellungen 
der Eigentümerin soll die künftige Art der baulichen 
Nutzung der eines (reinen oder allgemeinen) Wohnge-
bietes entsprechen.  

  Um der Nachfrage nach u.a. für Familien mit Kindern 
geeigneter Wohnbaufläche nachzukommen und eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung dieser Fläche zu 
ermöglichen, beabsichtigt die Gemeinde die erforder-
lichen bauleitplanerischen Maßnahmen vorzunehmen 
und für das Grundstück FlStNr. 6107 einen Bebauungs-
plan „Obstmarkt“ aufzustellen. Als Gebietsart soll ein 
Wohngebiet (WA oder WR) ausgewiesen werden. Das 
Plangebet ist in den Anlagen 1 und 2 dargestellt. 

  Gem. § 13 a BauGB kann ein Bebauungsplan für die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdich-
tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt werden. Die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Obstmarkt“ soll daher im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB erfolgen. 

  Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung eines neuen 

Bebauungsplanes „Obstmarkt“ für das Grundstück 
FlStNr. 6107 im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB  

 Auf die Bekanntmachung im Amtsblatt wird verwiesen. 
  
11.  FlStNr. 6107 - Satzung über die Begründung eines 

Vorkaufsrechts   
  Der Eigentümer, die OGM Obstgroßmarkt Mittelbaden 

e.G., Oberkirch teilte mit, die Betriebsstätte der Obstan-
sammlungsstätte aufgegeben zu haben und beabsich-
tigt, das Grundstück des Ortenberger Obstmarktes, 
FlStNr. 6107 mit einer Fläche von 4.640 m² zu veräu-
ßern. Er steht in Verhandlung mit mehreren Bietern. 

  Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
ermöglichen, beschloss der Gemeinderat die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans. Auf den vorangegangenen 
Tagesordnungspunkt wird verwiesen. 

  Im Grundbuch Nr. 1615 ist in der Zweiten Abteilung ein 
privatrechtliches Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle 
zugunsten der Gemeinde Ortenberg eingetragen. 
Dieses privatrechtliche und dinglich gesicherte 
Vorkaufsrecht besteht unabhängig von einem evtl. 
öffentlich-rechtlichen, durch Gesetz oder Satzung 
begründeten Vorkaufsrecht.  

  Nach § 25 Abs. 1 Alt. 2 BauGB kann die Gemeinde in 
Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in 
Betracht zieht, zur Sicherung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung durch Satzung Flächen 
bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den 
Grundstücken zusteht. 

  Um der Nachfrage nach geeigneter Wohnbaufläche u.a. 
für Familien mit Kindern nachzukommen und einer 
spekulativen Grundstücksvermarktung entgegen zu 
wirken, beschloss der Gemeinderat die Vorkaufsrechts-
satzung für das FlSt.Nr. 6107. Dieses öffentlich recht-
liche Vorkaufsrecht besteht zusätzlich zum bereits 
bestehenden privatrechtlichen Vorkaufsrecht. 

  Auf die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt wird 
verwiesen. 

  
12.  Erhöhung der Mitarbeiteranzahl in der ZVK-Gewähr-

trägerschaft an der Firma Waldservice Ortenau eG   
  Der Gemeinderat hat am 13.07.2015 den Beitritt der 

Waldservice Ortenau eG (WSO) beschlossen. 
  Die WSO hat aktuell 43 Mitglieder und vertritt eine Wald-

fläche von ca. 46.000 ha. 27 Städte und Gemeinden 
sind direktes Mitglied, 8 weitere Gemeinden sind 
mittelbar über Forstbetriebsgemeinschaften Mitglied. 
Die Gemeinde Ortenberg ist mit einem Geschäftsgut-
haben in Höhe von 2.500 € (1,69%) an der Genossen-
schaft beteiligt. 

  Für Ortenberg sind der Holzverkauf- und Holzverkaufs-
dienstleistungen, waldbesitzübergreifender Forstwirt- 
und Maschineneinsatz, Baumpflege / Landschafts-
pflege Schwerpunkte der Dienstleistungen. 

  Im Zuge der Umwandlung der Waldservice zur eG und 
der Erweiterung der Geschäftsfelder ist die Frage der 
Gewährträgerschaft für die ZVK aufgetreten. Im Rahmen 
der Mitgliederversammlung am 16.03.2010 wurde 
beschlossen, dass diese Gewährträgerschaft von allen 
kommunalen Mitgliedern der eG übernommen werden 
soll. Nach längerer Abstimmung mit der ZVK-KVBW, der 
Rechtsaufsicht und Beteiligungsverwaltung des 
Ortenaukreises wurde die Übernahmeerklärung erar-
beitet. 

  Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung und das 
Wachstum der Waldservice Ortenau eG hat sich die 
Anzahl der Mitarbeiter stetig erhöht. Die in der bishe-
rigen Gewährträgerschaft abgesicherten 40 Stellen 
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reichen nun nicht mehr aus. Eine Erhöhung auf 60 
Stellen ist sinnvoll und nötig. 

  Die Gesamthöhe des theoretisch möglichen Ausgleichs-
betrages wurde seitens der ZVK-KVBW auf ca. 400.000 
Euro beziffert. Der Ausgleichsbetrag wird sich im Falle 
einer tatsächlichen Auflösung der Waldservice Ortenau 
eG durch die vereinbarten Rückkehrregelungen der 
übernommenen Waldarbeiter/ Forstwirte halbieren. Das 
verbleibende theoretische Restrisiko ist abgedeckt 
über die gebildete Rückstellung. Somit wird kein Risiko 
auf die Gemeinden übertragen. 

  Der Gemeinderat beschloss wie alle anderen beteiligten 
Kommunen die Übernahme der anteiligen Gewährträ-
gerschaft für die Waldservice Ortenau eG. 

  
13.   Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nicht-

öffentlichen Sitzung 
  In der nichtöffentlichen Sitzung am 18. Januar 2021 

wurde die Verwaltung beauftragt, ein Änderungsver-
fahren des B-Plans Allmendgrün II in 2 Punkten vorzu-
bereiten. 

  Außerdem beschloss der Gemeinderat die Änderung 
der Richtlinien für den Baustellenunterstützungsfonds 
in einem gesondert gelagerten Einzelfall 

  
14.  Verschiedenes/Mitteilungen  
  Der Bürgermeister informierte weiter über folgende 

Punkte:
 •  Die nächste öffentliche Sitzung findet am 22. März 

2021 statt.
 
15.  Wünsche und Anträge  
  Aus der Mitte des Gemeinderates wurden einige 

Wünsche und Anfragen vorgebracht. 
  
Bahnhalt 
So wurde unter anderem zur Pressemitteilung über die 
Errichtung eines Bahnhalts am 12. Februar 2021 nachge-
fragt. Der Bürgermeister nahm dies zum Anlass, auf den 
Sachstand hinzuweisen: 
Die Möglichkeit der Einrichtung einer Bahnhaltestelle in 
Ortenberg wurde bereits 2011/2012 diskutiert. Dort wurde 
von Seiten der Nahverkehrsgesellschaft (NVBW) und des 
Verkehrsministeriums darauf verwiesen, dass aufgrund der 
Zug-Taktung zwischen OG und Hausach bis auf Weiteres 
keine neuen Haltepunkte eingerichtet werden können. Dies 
wird evtl. erst dann möglich, wenn bei der Ortenau-S-Bahn 
auf eine neue Zugtechnik mit z.B. besserer Beschleunigung 
umgestellt wurde. Dies würde jedoch noch mind. 10 Jahre 
dauern. Bevor diese grundsätzliche Frage nicht geklärt ist, 
macht es keinen Sinn über weitergehende Punkte – wie 
etwa Potenzial, Standort oder Finanzierung – zu diskutieren. 
Die Diskussion wurde daher auf unbestimmtew Zeit „einge-
froren“.   
Mit Pressemitteilung vom 12. Februar 2021 hat MdL Marwein 
unter Hinweis auf das Verkehrsministerium nunmehr völlig 
überraschend verkündet, dass nach Einführung neuer 
Zugtechnologie ab 2024 (Winterfahrplan 23/24) die Zugtak-
tung der Errichtung einer Haltestelle in Ortenberg nicht mehr 
entgegen stehen würde. Das für den ÖPNV und die Nahver-
kehrsplanung zuständige LRA wurde hiervon ebenso wie 
die Gemeindeverwaltung überrascht. 
Zunächst wurde aber lediglich festgestellt, dass von Fahr-
planseite – entgegen der bisherigen Maxime - dem Grunde 
nach eine Möglichkeit der Integration eines Halts gesehen 
wird. Die bauliche Machbarkeit ist dabei noch nicht bewertet. 
Hierzu braucht es zunächst einer trassentechnischen 
Betrachtung durch die DB Netz AG; das dauert erfahrungs-
gemäß sehr lange. Eine weitere Voraussetzungen sind neben 

dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme die 
kommunale Mitfinanzierungsbereitschaft sowie ein Förde-
rantrag nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz. 
Es bedarf daher zunächst der Klärung der Zuständigkeiten 
und der Verantwortlichkeiten, bevor die 2012 unterbrochene 
Diskussion wieder aufgenommen wird. 
  
Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentli-
chen Sitzungen ist den Einwohnern gestattet (§ 38 Absatz 2 
Satz 4 der Gemeindeordnung). Dies ist im Bürgermeisteramt 
jederzeit während der Öffnungszeiten oder nach Terminver-
einbarung möglich. 
  
 

Gehölzschnitt ab dem 1. März 

Welche Arbeiten sind zulässig? 
In der Vegetationszeit vom 1. März bis 30. September ist es 
verboten, Gehölze zu schneiden oder Bäume zu fällen. Dies 
regelt § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2  des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG), das am 1. März 2010 in Kraft getreten 
ist. 

Ganzjährig zulässig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder 
zur Gesunderhaltung von Bäumen. Dabei müssen die 
Bestimmungen des Artenschutzes aber dringend einge-
halten werden. Bäume mit Nestern bzw. brütenden Vögeln 
dürfen während der Vegetationszeit daher nicht beseitigt 
werden.

Verboten ist es,  Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. 
September abzuschneiden oder auf Stock zu setzen. 
Auch Handlungen, die zu einer Zerstörung oder nachhal-
tigen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 
führen können, sind ganzjährig verboten. 
 Das Verbot gilt nicht für Bäume im Wald, auf Kurzumtriebs-
plantagen oder auf gartenbauwirtschaftlichen Flächen. Zur 
Frage inwieweit nicht gewerbsmäßig genutzte Gärten 
hierunter fallen, gab es unterschiedliche Auffassungen. 
Nach Ansicht des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr fallen jedoch auch private Zier- und Nutzgärten 
hierunter! 
Das Verbot gilt daher nicht für alle gewerblich und privat 
genutzten Gartenanlagen! 
Schließlich sind nach dem 2. Halbsatz des § 39 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 2 BNatschG schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesun-
derhaltung von Bäumen zulässig. 
  
Das Verbot gilt weiterhin nicht für:
1. behördlich angeordnete Maßnahmen (z. B. nach Poli-

zeirecht),
2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf 

andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden 
können, wenn sie
• a) behördlich durchgeführt werden,
• b) behördlich zugelassen sind oder
• c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,

3. nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft,
4. zulässige Bauvorhaben (z. B. Vorliegen einer Baugeneh-

migung), wenn nur geringfügiger Gehölzaufwuchs zur 
Verwirklichung der Baumaßnahme beseitigt werden 
muss.
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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
nach wie vor bietet die Seniorenhilfe mit jungen Mitbürgern, 
die ehrenamtlich Hilfsdienste leisten, an. Wenn Sie eine 
Einkaufs-Hilfe o.ä. brauchen - dann melden Sie sich bei der 
Gemeindeverwaltung Ortenberg oder bei Julia Klumpp. 
Finanziert wird dieser Service von der Gertrud-von-Orten-
berg-Bürgerstiftung. 
Die Gemeindeverwaltung vermittelt unkompliziert und 
schnellstmöglich eine Hilfsperson, wenn Sie Hilfe brauchen 
und kümmert sich um eine entsprechende Unterstützung!

Melden Sie sich bei julia.klumpp@ortenberg.de oder rufen 
Sie an unter 
Tel. 0781/ 970595-34.  
 

Mitteilungen 
Landratsamt Ortenaukreis

Ortenauer Gastronomiekampagne „Lust auf...“  
Mit der Kampagne „Lust auf...“ präsentiert die Tourismusab-
teilung des Landratsamts den Ortenauerinnen und Ortenauer 
eine Fülle an abwechslungsreichen Abhol- und Lieferange-
boten heimischer Gastronomen. Dabei bieten Gaststätten 
aus der Region im Rhythmus von zwei Wochen Gerichte zu 
verschiedenen Themen an. Noch bis zum 7. März dürfen 
sich alle freuen, die „Lust auf... Pasta, basta!“ haben. Das 
gesamte Angebot an Pasta-Variationen sowie alle Infos zu 
den Betrieben und zur Kampagne werden auf der Touris-
muswebsite www.ortenau-tourismus.de/zusammenhalten/
lust-auf veröffentlicht. Gastronomen, die sich beteiligen 
möchten, können sich unter tourismus@ortenaukreis.de 
melden. 
  
Online-Kurs für Frauen: Videokonferenzen, soziale 
Medien, Influencer 
Das Landratsamt Ortenaukreis lädt zur Teilnahme an einem 
dreiteiligen Online-Kurs für Frauen ein, die sich sicherer in 
der digitalen Welt bewegen wollen. 
„Seit Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie die Digitalisie-
rung der Gesellschaft kräftig vorangetrieben“, erklärt die 
Gleichstellungsbeauftragte des Ortenaukreises, Pascale 
Simon-Studer, die den Kurs initiiert hat. In der Arbeitswelt 
und in den Schulen seien neue Wege der virtuellen Kommu-
nikation entstanden. Meetings in den Unternehmen und in 

den Verwaltungen genau wie private Treffen fänden über 
Videokonferenzen statt und Schulen nutzten digitale Platt-
formen, um Lerninhalte zu vermitteln. „Das Internet und die 
sozialen Medien haben als Informationsquelle und als 
Meinungsbildner noch mehr Bedeutung gewonnen. Mit dem 
Kurs wollen wir Frauen, die noch keine Expertinnen auf 
diesem Gebiet sind, ein Informationsangebot machen“, so 
Simon-Studer. 
Beim ersten virtuellen Treffen informiert die Sprachwissen-
schaftlerin und Informatikerin Nada Heller die Teilneh-
merinnen anhand von Beispielen darüber, wieVideokonfe-
renzprogramme funktionieren und welche Möglichkeiten der 
indirekten Kommunikation sie bieten. Am zweiten Termin 
erklärt die Referentin, was soziale Medien sind und wie sie 
eingesetzt werden. Im letzten Kurs erfahren die Teilneh-
merinnen mehr darüber, wie Influencerinnen und Influencer 
Menschen beeinflussen und zur Meinungsbildung in der 
Gesellschaft beitragen.  
Voraussetzung für die Teilnahme an den drei Online-Kurs-
einheiten sind das Vorhandensein und Basiskenntnisse im 
Umgang mit einem Computer, einem Laptop, oder einem 
Tablet, jeweils mit Kamera. 
Die Kurse finden am Montag, 15., 22. und 29. März 2021, 
jeweils von 17:30 bis 19 Uhr statt. Alle Interessentinnen sind 
eingeladen, sich bis Sonntag, 7. März 2021, mit Name und 
Vorname per E-Mail an gleichstellung@ortenaukreis.de 
anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerin-
nenzahl ist auf 15 begrenzt; die Plätze werden in der Reihen-
folge der Anmeldung vergeben. 
Fragen zum Kurs beantwortet Pascale Simon-Studer unter 
Tel. 0781 805 9799. 
  
Online-Vortrag des Ernährungszentrums Ortenau: Ernäh-
rung und Lebensstil vor und während der Schwanger-
schaft  
Das Ernährungszentrum Ortenau im Landratsamt Ortenau-
kreis lädt werdende Mütter und Frauen mit Kinderwunsch zu 
einem Online-Vortrag rund um eine gesunde Ernährung und 
Lebensweise in und vor einer geplanten Schwangerschaft 
ein. Der Online-Vortrag von Diplom Oecotrophologin Helena 
Schmoldt, bei dem es auch praktische Umsetzungstipps 
gibt, wird am Montag, 8. März, um 16 Uhr angeboten. 
„Bereits vor der Schwangerschaft lassen sich die Weichen 
in Richtung Gesundheit stellen. Frauen mit Kinderwunsch 
oder bereits Schwangeren ist oft nicht bewusst, in welchem 
Ausmaß sie durch ihre Ernährung und ihren Lebensstil 
sowohl die Gesundheit ihrer Kinder, als auch ihre eigene 
Gesundheit langfristig beeinflussen können“, erklärt 
Schmoldt. In dieser Zeit sei eine ausgewogene Ernährung 
besonders wichtig. Sie wirke sich positiv auf das Wohlbe-
finden der werdenden Mama und auf die optimale Entwick-
lung des ungeborenen Kindes aus. In ihrem Vortag geht die 
Expertin darauf ein, welche Nahrungsergänzungsmittel zu 
empfehlen sind, welche Lebensmittel besser vermieden 
werden sollten, warum Stillen der beste Start für ein Kind ist 
und wie sich eine Frau bereits in der Schwangerschaft 
optimal vorbereiten kann. Zudem haben die Teilnehmerinnen 
die Gelegenheit Fragen zu stellen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden 
Ihnen per E-Mail zugeschickt. Eine Anmeldung ist bis späte-
stens Mittwoch, 4. März, über ein Kontaktformular auf der 
Internetseite des Ernährungszentrum unter www.ez-ortenau.
de möglich. 
  
 

Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert  
Zurück in den Beruf – steigen Sie mit uns wieder ein  
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Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit Offenburg am 4. 
März 2021  
Am Donnerstag, dem 4. März findet von 9 bis 15 Uhr ein 
Telefonaktionstag bei der Agentur für Arbeit Offenburg statt. 
Denn wer wieder zurück ins Berufsleben will, hat viele 
Fragen, vor allem: Wie gelingt der Wiedereinstieg? Und wer 
unterstützt mich dabei? 
Auch in der Corona-Pandemie werden in verschiedenen 
Branchen Fachkräfte dringend ge-sucht. Elke Leibbrand, 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der 
Agentur für Arbeit Offenburg informiert am Aktionstag über 
die vielfältigen Möglichkeiten auf dem regio-nalen Arbeits-
markt und darüber, wie Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen sind. Ge-klärt werden können auch Fragen zur 
Berufswegeplanung sowie zu Qualifizierungsangebo-ten 
unter Telefon-Nummer 0781 9393 215. 
Die Agenturen für Arbeit bieten unter anderem Informati-
onen und Unterstützung bei Themen wie berufliche Qualifi-
zierung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Weiterbildung 
oder Teil-zeit-Berufsausbildung an. Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer können ihre Perspektiven am Arbeitsmarkt 
verbessern und beispielsweise von einem Minijob in eine 
sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit wechseln. 
Der Telefonaktionstag ist ein Angebot der Beauftragten für 
Chancengleichheit am Arbeits-markt im Rahmen der Akti-
onswoche zum internationalen Frauentag. Der Anruf ist 
unverbind-lich; Interessierte können sich informieren und 
dann in Ruhe überlegen, welche weiteren Schritte sie unter-
nehmen wollen. 

 
Polizeipräsidium Offenburg 

5 Themen * 5 Tage * 5 Wochen  
Das Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention startet 
ab Montag, 1. Februar bis 5. März, in die Beratungswochen 
für interessierte Bürger. 
Es wird 5 Wochen lang eine Telefonsprechstunde zu 5 aktu-
ellen Themen angeboten. 
Regelmäßig an den nachstehend genannten Wochentagen, 
in der Zeit von 13 – 16 Uhr, stehen Ihnen fachkundige Poli-
zeibeamte und -beamtinnen beratend am Telefon zur Verfü-
gung. 
Montag  
„Straftaten im Zusammenhang mit älteren Menschen – Tele-
fonbetrug / Gewinnversprechen u.Ä.“ 
Frau Hoffmann, Tel.: 07222 / 761 – 400 
  
Dienstag 
„Einbruchschutz – Nachrüstung von Fenster und Türen / 
Bauplanung / Förderungsmöglichkeiten“ 
Herr Kaufmann, Tel.: 0781 / 21-4515 
  
Mittwoch  
„Gewalt – häusliche Gewalt / sexualisierte Gewalt / Stalking“ 
Herr Meißner, Tel.: 0781 / 21- 4531 
  
Donnerstag 
„Drogen – Früherkennung / strafrechtliche Konsequenzen / 
führerscheinrechtliche Konsequenzen“ 
Frau Mild, Tel.: 0781 / 21-4512 
  
Freitag 
„Medien – Mediensicherheit – Cybermobbing“ 
Frau Schmidt, Tel. 07222 / 761 - 402 

  

 
Deutsche Rentenversicherung 

Reha-Behandlungen jetzt nicht aufschieben!
(DRV BW) Viele Kundinnen und Kunden zögern im Moment 
damit, ihre notwendige medizinische Reha-Behandlung zu 
beantragen. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg rät dazu, die Reha-Maßnahmen nicht 
aufzuschieben, sondern möglichst bald zu beantragen und 
die Reha nach einer Bewilligung auch zeitnah anzutreten. 
Eine zu lange hinausgezögerte Reha kann gesundheitliche 
Folgen haben. Die Rehakliniken, die von der DRV belegt 
werden, sind alle geöffnet und bieten maximale Sicherheit 
durch umfangreiche Hygienekonzepte. Diese beinhalten in 
der Regel auch systematische Corona-Testungen.
»Wir verzeichnen derzeit einen spürbaren Rückgang bei den 
Antragszahlen«, sagt Saskia Wollny, Direktorin bei der DRV 
Baden-Württemberg. Als zuständige Geschäftsführerin für 
den Bereich Reha-Management ist sie besorgt: »Die 
Menschen sind ja nicht plötzlich gesünder geworden. Sie 
schieben aber ihren Reha-Start immer weiter hinaus, weil 
sie Angst haben sich während der Reha mit Covid-19 anzu-
stecken.«
Die Angst ist unbegründet 
Wollny betont, dass es in den Kliniken ausgefeilte Hygiene-
konzepte gibt und dass die reibungslose medizinische und 
therapeutische Versorgung stets gewährleistet ist: »Es 
werden bei uns keine qualitativen Einschränkungen 
gemacht, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht.« 
Eine optimale medizinische Rehabilitation ist ein zentraler 
Baustein, um wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Die lang-
fristigen Folgen eines Verzichts auf eine Reha-Maßnahme 
nach einem operativen Eingriff oder bei einer chronischen 
Erkrankung können hingegen gravierend sein.
Mit einer auf die individuellen Gesundheitsprobleme abge-
stimmten medizinischen Reha macht der Rentenversiche-
rungsträger die Patientinnen und Patienten wieder fit fürs 
Berufsleben. Außerdem unterstützt die DRV Baden-Württ-
emberg Modellprojekte in Rehakliniken, die die Rehabili-
tanden mit spezifischen Therapiebausteinen gezielt auf die 
Zeit nach der Reha unter Corona-Bedingungen vorbereiten.
Wer sich rund um die Rehabilitation in Corona-Zeiten infor-
mieren möchte, findet unter www.deutsche-rentenversiche-
rung-bw.de einen Frage- und Antwort-Katalog. Über die 
Online-Dienste ebenfalls auf der Homepage der DRV können 
Interessierte bequem von zu Hause aus auch einen Reha-
Antrag stellen. 
 

Kindergarten, Schule 
und Weiterbildung

Erich-Kästner-Realschule Offenburg 

Schulanmeldung Klasse 5 an der Erich-Kästner-Real-
schule in Offenburg 
Leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich, alle interes-
sierten Eltern, Schülerinnen und Schüler der kommenden 5. 
Klassen zu einem Informationstag einzuladen. Deshalb 
laden wir Sie zu einem virtuellen Rundgang auf unserer 
Homepage ein. www.ekrs.de   
  
Wer Fragen hat und sich persönlich oder telefonsich mit uns 
austauschen möchte, kann dies gerne tun. Auch hier stehen 
wir jederzeit zur Verfügung. 
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Die Anmeldung für die 5. Klassen findet von Montag, 8. 
März bis Donnerstag, 11. März 2020 jeweils von 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr in der Erich-Kästner-Realschule nach telefo-
nischer Vereinbarung statt. 
Anmeldeformulare und die Datenschutzerklärung finden sie 
auf unserer Homepage. Diese können bereits schon zu 
Hause ausgedruckt, ausgefüllt und dann zum vereinbarten 
Anmeldetermin mitgebracht werden. 

 
Grimmelshausen-Gymnasium  

Erklär‘ mir das Grimmels – neuer Film für Viertklässler 
Das Grimmelshausen-Gymnasium stellt sich den Viert-
klässler-Eltern und -Schülerinnen und Schülern in einem 
Video der Film-AG vor. Da ein Tag der Offenen Tür dieses 
Jahr leider entfallen muss, lädt das Grimmels zu einem virtu-
ellen Besuch ein. Die Besonderheiten der Schule werden 
den zukünftigen Fünftklässlern von Schülerinnen und Schü-
lern und Lehrkräften anschaulich erklärt. Das Video ist auf 
unserer Homepage zu finden unter: www.grimmelshausen-
gymnasium.de. Information zur Anmeldung am 10. und 11. 
März 2021 sowie zum Bildungsangebot des Grimmels-
hausen-Gymnasium 
gibt es ebenfalls auf der Homepage. Fragen können gerne 
per Email info@grimmelshausengymnasium.de oder Telefon 
0781/9706280 gestellt werden. 

 
Werkreal- und Realschule Gengenbach  

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 4, 
gerne hätten wir Sie und Ihre Kinder in diesem Schuljahr wie 
gewohnt am “Tag der offenen Tür” persönlich in der 
Werkreal- und Realschule Gengenbach begrüßt. Leider ist 
dies pandemiebedingt nicht möglich. 
Um Ihnen und Ihrem Kind dennoch einen Einblick in unsere 
Schule zu ermöglichen, finden Sie auf unserer Homepage 
ein digitales „Kennenlern-Angebot“. Wir informieren Sie 
über unsere beiden Schularten, Werkrealschule und Real-
schule, über unser Lehr-, Lern- und Bildungsangebot, unser 
vielfältiges Schulleben sowie alles Wissenswerte zur Anmel-
dung Ihres Kindes.  
Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind auf Entdeckungstour 
auf unserer Homepage http://www.wrrs-gengenbach.de . 
Sollten Sie eine persönliche Beratung wünschen, so bieten 
wir Ihnen diese nach telefonischer Terminabsprache (Tel. 
07803-96860) unter den geltenden Corona-Hygienevor-
schriften gerne an. 
Die Schulleitung 

 
Marta-Schanzenbach-Gymnasium 

Anmeldung am Marta-Schanzenbach-Gymnasium 
Gengenbach zum Schuljahr 2021/22  
Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler der 4. Grund-

schulklassen zum Eintritt in die Klassen 5 des Marta-Schan-
zenbach-Gymnasiums Gengenbach für das kommende 
Schuljahr kann in diesem Jahr nur postalisch entgegenge-
nommen werden. 
Hierzu finden Sie das passende Formular  auf unserer 
Homepage unter www.msg-gengenbach.de oder Sie fordern 
dieses per Email unter sekretariat@msg-gengenbach.de bei 
uns an. Das Anmeldeformular füllen Sie bitte aus und schi-
cken es unterschrieben gemeinsam mit Seite 3 und 4 der 
Grundschulempfehlung  (Original mit Dreieck) bis späte-
stens 11. März 2021 an uns. Eine Anmeldung darf ausschließ-
lich an einer weiterführenden Schule vorgenommen werden. 
Zusätzlich benötigen wir eine Kopie des Impfpasses oder 
eine ärztl. Bescheinigung zur Bestätigung des Impf-
schutzes gegen Masern  bzw. eine Ausschlussbestätigung. 
Daraufhin erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per Mail. 
Die endgültige Aufnahmebestätigung erfolgt nach Prüfung 
durch das Regierungspräsidium Freiburg erfahrungsgemäß 
im Juni 2021. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 07803/93880 
zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 

 
IHK

Sachkundeschulung: Durchführung von SARS-CoV-2 
Antigen-Schnelltests  
Schulung am 5. März befähigt Personen, Schnelltests in 
Unternehmen durchzuführen 
Antigen-Schnelltests zum COVID-19-Antikörper-Nachweis 
sollen dabei helfen, die Pandemie einzudämmen. Auch 
Unternehmen können ihre Mitarbeiter inzwischen selbst vor 
Ort testen. Voraussetzung ist, dass die durchführende 
Person geschult ist. Die dafür medizinisch notwendigen 
Kenntnisse können durch einen Sachkundenachweis belegt 
werden. Eine Schulung dafür wird in den Räumen der IHK 
Südlicher Oberrhein in Freiburg am 5. März angeboten.   
Künftig dürfen Apotheken, Schulen und Kitas, aber auch 
systemrelevante Unternehmen Antigen-Schnelltests durch-
führen. Die Schnelltests liefern zuverlässige Ergebnisse, 
daher können mit dem Corona-Virus infizierte Menschen 
schnell ermittelt und andere wiederum besser geschützt 
werden. „Das sind gute Neuigkeiten für Unternehmen, denn 
dies bedeutet auch einen kleinen Schritt zurück zur Norma-
lität. Sobald sich die ersten Lockerungen des Lockdowns 
ankündigen, können Unternehmen mithilfe der Schnelltests 
die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz oder im Kunden-
kontakt besser eindämmen“, erklärt Alwin Wagner, stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberr-
hein. 
Eine Voraussetzung für die Durchführung der SARS-CoV-2 
Antigen-Schnelltests ist geschultes Personal, das über 
einen Sachkundenachweis verfügt. Die dafür erforderliche 
Schulung wird nun in den Räumen der IHK angeboten. Die 
Schulung umfasst unter anderem einen Überblick zu den 
Unterschieden der Testverfahren, Infos zur Funktionsweise 
der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests, zum Testablauf, eine 
HNO-ärztliche Schulung, Hintergründe zu räumlichen und 
materiellen Anforderungen und zur Dokumentation, Quali-
tätsmanagement und Versicherung. Gleichzeitig wird darauf 
eingegangen, wie man sich bei positiv getesteten Personen 
verhalten sollte und die Testung wird praktisch anhand von 
Übungen vorgeführt. 
Die Schulung entspricht den Anforderungen des § 24 IfSG in 
Verbindung mit dem Dritten Bevölkerungsschutzgesetz und 
§4 Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV. 
Durchgeführt wird die Schulung von der approbierten 
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Apothekerin Dr. Sybille Koch-Göpfrich. Zur Schulung gehört 
eine umfangreiche Präsentation, ein Schulungsvideo zur 
asopharyngealen und oropharyngealen Abstrichtechnik, 
sowie ein Handout. Die Kosten liegen bei 65 Euro. Der erste 
Termin findet am 5. März in den Räumen der IHK Südlicher 
Oberrhein, Schnewlinstraße 11-13, in Freiburg statt. 
Weitere Termine sind in Planung. Mehr Infos und die 
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der IHK-Homepage 
(www.suedlicher-oberrhein.ihk.de, Veranstaltungsnummer 
126147151). Fragen zur Veranstaltung beantwortet Melanie 
Preg, 0761 3858-104, melanie.preg@freiburg.ihk.de. 
 

Vereine und Organisationen

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

Sie haben Fragen zu den Projekten von SoNO oder inte-
ressieren sich für die Arbeit von SoNO? 
Schreiben Sie uns eine Mail unter info@sono-ortenberg.
de, gerne rufen wir Sie auch an, um Sie zu informieren.  
Impfen gegen Covid19? 
Es gilt nach wie vor: wenn Sie über 80 Jahre alt sind und 
keine Angehörigen haben, die Ihnen helfen können,  dann 
können Sie sich für die Terminvergabe und/oder einen 
betreuten Fahrdienst zum Impfzentrum bei SoNO melden 
(nur unter der Tel.Nr. 0781/97 05 89 88, Renate Rieder). 
SoNO versucht, diese Serviceleistungen unter Einhaltung 
der vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen für Sie durch-
zuführen, wenn Sie dies wünschen. 
Wohngemeinschaft Storchennest 
Angehörige von pflege- und betreuungsbedürftigen Bewoh-
nern von Ortenberg und Umgebung können sich gerne zum 
Bezug eines Zimmers mit barrierefreien Bad bei Renate 
Rieder (Koordinatorin) informieren, Telefon 0781 / 97 05 89 
99 oder unter storchennest-koordination@sono-ortenberg.
de 

Projekt Nachbarschaftshilfe / ambulante Dienste 
Haben Sie Interesse an einer stundenweisen häuslichen 
Betreuung für sich selbst oder einen betreuungsbedürftigen 
Angehörigen? Rufen Sie einfach unter 0781/97 05 89 88 an 
(Renate Rieder) oder schreiben Sie eine Email an: ambu-
lante-dienste@sono-ortenberg.de 
Auch in Corona-Zeiten können unter Einhaltung der Hygiene- 
und Sicherheitsbedingungen zahlreiche Hilfen in der eigenen 
Häuslichkeit angeboten werden. 

Grundschulbetreuung  
Nach wie vor für Ihre Lohnsteuer- bzw. Einkommensteuerer-
klärung 2020: Wenn Ihr Kind an der Grundschulbetreuung 
im Jahr 2020 teilgenommen hat, können Sie eine Bescheini-
gung erhalten. Schreiben Sie einfach eine formlose Mail 
(info@sono-ortenberg.de), die Bescheinigung wird ihnen 
zeitnah zugeschickt. 
In der Grundschule findet nun Wechselunterricht statt mit 
Präsenzphasen für die Grundschüler. SoNO übernimmt in 
enger Absprache mit der Grundschule und der Gemeinde 
Betreuungsstunden. Die Mensa bleibt nach wie vor 
geschlossen. 

Weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen: 
Homepage www.sono-ortenberg.de ; 

Email- Adresse: info@sono-ortenberg.de ; 
Tel. Nr. der Geschäftsstelle: 97 06 33 00 . Die Geschäftsstelle 
im Untergeschoss des Rathauses (Dorfplatz 1) hat Di und 
Do jeweils von 10-13 Uhr geöffnet. Ihre Anliegen außerhalb 
der Öffnungszeiten können Sie auf den Anrufbeantworter 
sprechen, ihr mitgeteiltes Anliegen wird weitergeleitet bzw. 
schnellstmöglich bearbeitet. 
Postalisch erreichen Sie uns unter SoNO e.V., Untere Matt 5, 
77799 Ortenberg 
 

Gewinner „Daheimfasent“ 
Das Narrenblatt-Team hat ausgelost – das sind die Gewinner 
der „Daheimfasent“ 2021: 
Rolf Eisinger (Dorfstraße)
Wolfgang Laug (Im Pfad)
Familie Nagel (Kochgässle)
Darío & Cornelia Mock (Burgweg)
Sepp Braun (Obere Matt)
Familie Bachis (Im Sommerhäldele)
Hedwig & Hans Frei (Sonnengasse)
Michael & Julia Lange (Hauptstraße)
Sabine Ruf (Zehntfreistraße)
Renate Rieder (In der Gründ) 
Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer und deren Einsendungen. 
Wir haben eine bunte Vielfalt an tollen Bildern Eurer fasent-
lichen Dekorationen zugesendet bekommen. Alle Einsen-
dungen werden im Narrenblatt 2022 veröffentlicht – freut 
Euch drauf. 
 

CDU Ortsverband

„Montags mit Schebesta: mit Bundestagspräsident Dr. 
Wolfgang Schäuble“ am 01. März 2021, 18.30 Uhr 
  
Der CDU-Ortsverband Ortenberg lädt seine Mitglieder und 
alle interessierten Bürger zu einem digitalen Austausch ein. 
Der Offenburger Landtagsabgeordnete und CDU-Landtags-
kandidat Volker Schebesta und die Zweitkandidatin Simone 
Lenenbach bieten am Montag, 01. März 2021, um 18.30 Uhr 
ein virtuelles Gespräch mit Bundestagspräsident Dr. Wolf-
gang Schäuble an. In dieser Videokonferenz wird es um 
Fragen gehen wie: Wie geht es in der Corona-Pandemie 
weiter? Wie unterstützen wir Unternehmen, damit sie gut 
aus der Krise kommen und Strukturwandel bewältigen 
können? Wie gestalten wir die Zukunft Deutschlands in 
Europa? Darüber hinaus können auch andere Themen und 
Fragen angesprochen werden. 
 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Teilnehmen 
können alle Interessierten ohne vorherige Anmeldung. 
Der Link zur Videokonferenz über Webex ist unter www.
volker-schebesta.de/montags zu finden. Eventuell ist die 
Installation der App notwendig. Eine Teilnahme ist aber auch 
telefonisch möglich, Telefonnummer und Zugriffscode 
stehen ebenfalls auf der Homepage. 
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Bürger für Ortenberg/SPD

Achtung: Infostand in der Pandemie 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
um Ihre Gesundheit zu schützen, verzichten wir von der SPD 
in Abstimmung mit unserer Landtagskandidatin Andrea 
Ahlemeyer-Stubbe auf die üblichen Infostände (mit persön-
lichen Ansprechpartnern, usw.) vor der Landtagswahl am 
14.03.2021. 
Wir haben Ihnen unser schriftliches Informationsmaterial 
schon zukommen lassen und wollen Sie mit den beliebten 
und gut besuchten Online-Veranstaltungen weiter bei Ihrer 
Wahlentscheidung zur Landtagswahl unterstützen. 
Darüber hinaus steht Andrea Ahlemeyer-Stubbe Ihnen gerne 
auch telefonisch oder per Mail für ein Infogespräch zur 
Verfügung
Telefon: 07803/93 93 59
Mail: ahlemeyer@ahlemeyer-stubbe.de

Oder informieren Sie sich einfach auf ihrer Webseite:
www.ahlemeyer-stubbe-spd.de. 
Nutzen sie die Möglichkeiten der Briefwahl!!! 
 
Online-Veranstaltungen: 
Der SPD-Ortsverein lädt alle Bürger und Bürgerinnen zu 
Online-Veranstaltungen  ein.  Seien auch Sie dabei – wir 
freuen uns auf intensive Diskussionen mit vielen Teilneh-
menden! 

TERMINE !!!! 
Die Einwahldaten und Hinweise zur Teilnahme finden sie 
rechtzeitig unter 
https://www.ahlemeyer-stubbe-spd.de/online-veranstal-
tungen/ 
  
Samstag, 27.02.2021, 13:00 Uhr - 14:30 Uhr: 
Samstags um 1 Uhr - Weshalb SPD? 
Gesundheit und Pflege 
Hilde Mattheis (MdB) 
im Gespräch mit den drei SPD-Landtagskandidaten der 
Ortenau, Andrea Ahlemeyer-Stubbe  (WK51 Offenburg), 
Frank Meier  (WK52 Kehl) und Karl-Rainer Kopf  (WK50 
Lahr), dem Bundestagskandidaten Matthias Katsch  und 
Vertretern lokaler Pflegeeinrichtungen. Wir freuen uns auf 
den Austausch! 
Die Einwahldaten und Hinweise zur Teilnahme finden sie 
rechtzeitig unter 
https://www.ahlemeyer-stubbe-spd.de/online-veranstal-
tungen/

Donnerstag, 4.3.2021, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr: 
Katharina Barley, MdEP:  
Aktuelles aus Europa, Aktuelles für Europa 
Online Impuls-Vortrag mit Diskussion zum Thema Europa. 
Die drei SPD-Landtagskandidaten der Ortenau, Andrea 
Ahlemeyer-Stubbe  (WK51 Offenburg), Frank Meier  (WK52 
Kehl) und Karl-Rainer Kopf  (WK50 Lahr) und der Bundes-
tagskandidat Matthias Katsch freuen sich auf den Austausch 
mit Katharina Barley und allen Teilnehmenden. Denn die 
Ortenau ist stark von Europa beeinflusst, und nur, wenn es 
Europa gut geht, geht es auch der Ortenau und dem Elsass 
gut. 

Samstag, 6.3. 2021, 13:00 Uhr - 14:00 Uhr:  
Auftakt zur Reihe. Samstags um 1 Uhr - Weshalb SPD? 
Saskia Esken, MdB, SPD-Vorsitzende im Gespräch mit den 
drei SPD-Landtagskandidaten der Ortenau, Andrea Ahle-
meyer-Stubbe  (WK51 Offenburg), Frank Meier  (WK52 Kehl) 
und Karl-Rainer Kopf  (WK50 Lahr) und der Bundestags-
kandidat Matthias Katsch. Wir freuen auf den Austausch! 
Weitere Termine bis zur Wahl folgen! 
Bleiben Sie gesund! 
Ihre SPD Landtagskandidatin Andrea Ahlemeyer-Stubbe 
Ihr SPD-Ortsverein Ortenberg Victor Witschel 
  

Schwarzwaldverein Zell-Weierbach 

Jahreshauptversammlung 2021 trotzt Corona
Am 19.02.21 fand beim „Schwarzwaldverein Zell-Weierbach 
e.V.“ die „Jahreshauptversammlung 2021“ unter erschwerten 
Corona-Bedingungen statt. Die moderne Telekommunika-
tions-Struktur mit Computer-Unterstützung stand dabei hilf-
reich Pate. Zur Vorbereitung auf die Versammlung wurden 
den Mitgliedern die „Tagesordnung“, der „Tätigkeitsbericht“ 
und ein „Wahlschein für die Briefwahl“ per eMail zuge-
schickt. Die Mitglieder ohne Internet wurden per Post mit 
allen Versammlungs-Unterlagen versorgt. Am Versamm-
lungstag berichtete der 1.Vorstand in einer „Telefonkonfe-
renz“ den Mitgliedern zum zurückliegenden Vereinsge-
schehen. Schließlich galt es die Vorgaben der Vereinssat-
zung einzuhalten. Der Vorstand und das Organisations-Team 
freuten sich über die hohe Wahlbeteiligung an der „Brief-
wahl“ und an der „Telefonkonferenz“. In der Versammlung 
berichtete der 1.Vorstand Erich Spinner zu den Vereinsakti-
vitäten 2020/21 aus den Fachbereichen: Organisation, 
Wandern, Wege, Naturschutz, Heimatpflege, Öffentlich-
keitsarbeit, Jugend und Familie, Seniorenarbeit, Fest-Aktivi-
täten und zur Walensteinhütte. Die Berichterstattung wurde 
überlagert mit dem Thema „Corona-Auswirkungen“. Viele 
Vereinsaktivitäten wie: Wanderungen, Nordic Walking, 
Wanderwochen, Senioren-Bus-Wanderungen, Feste, Hütte-
nöffnungen konnten 2020 nur, wenn es Corona erlaubte, 
durchgeführt werden. Zirka Zwei-Drittel aller geplanten Akti-
vitäten sind wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die 
Rechnungsführerin Angelika Uriot berichtete zum Kassen-
bericht. Die Kassenprüferinnen Isgard Scheuermann und 
Agnes Marz bescheinigten eine fehlerfreie Kassenführung. 
Aufgrund der ausführlichen Berichterstattung erteilten die 
Mitglieder dem Vorstand und der Kassenführung die einstim-
mige Entlastung. Der 1.Vorstand bedankte sich für das 
einstimmige Votum. Nach der Berichterstattung folgte der 
Blick nach vorne. Es standen Wahlen zum Vorstand und zu 
den Beisitzern an. In den zu wählenden Ämtern wurde 
einstimmig gewählt: der 1.Vorstand Erich Spinner, die 
Schriftführerin Angela Zimper, der Hüttenwart mit seinem 
Team Otto Köbele, Martin Eschbach und Isgard Scheuer-
mann sowie die Kassenprüferinnen 2022 mit Isgard Scheu-
ermann und Agnes Marz. Nach Vorstellung der Kandidatin 
Franziska Wagner für das Ressort „Jugend und Familie 
wurde sie neu in das Vorstandsgremium gewählt. Der 1.
Vorstand bedankte sich im Namen der Gewählten für das 
große Vertrauen der Mitglieder in die Führungsmannschaft. 
Er hofft in Kürze auf eine Wiederaufnahme alle Vereinsaktivi-
täten ohne die Hindernisse der lästigen Corona-Begren-
zungen. Laut Tagesordnung wurde das Thema „Beitragsan-
passung“ besprochen. Der vom Vorstand vorgeschlagenen 
„Beitragsanpassung“ ab 2022/23 wurde von den Mitgliedern 
nahezu einstimmig zugestimmt. Durch den Einsatz der 
vielen engagierten ehrenamtlichen Mitglieder hat sich der 
„Schwarzwaldverein Zell-Weierbach e.V.“ trotz Corona 
positiv entwickelt. Neu in den Stand der „Ehrenmitglieder“ 
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wurden die vorgeschlagenen Mitglieder: Angela Zimper, 
Angelika Uriot, Otto Köbele, Karl-Heinz Künzle, Eberhard 
Heisch und Erich Spinner für die über viele Jahre hinaus 
gezeigte ehrenamtliche Vereinsarbeit von den Mitgliedern 
gewählt und aufgenommen. Der 1.Vorstand bedankte sich 
bei den Mitgliedern für die Wahl und bedankte sich bei den 
neuen Ehrenmitgliedern für ihre vorbildliche geleistete 
Vereinsarbeit über viele Jahre. Für das laufende Jahr wurde 
ein umfangreiches „Jahresprogramm 2021“ mit vielen 
Wanderungen, Nordic Walking, Seniorenbuswanderungen, 
einem Jugend-, Familien- und Naturschutzprogramm, 
Hütten-Öffnungen, Vereinsfeste wie das Wetterfähnlefest 
und Hüttenfest eingeplant. Der „Schwarzwaldverein Zell-
Weierbach e.V.“ ist mit seinem „Jahresprogramm 2021“ 
startklar und gut vorbereitet, auf unserer Homepage einge-
stellt, wenn es Corona mal wieder zulässt. „Wir alle warten 
auf die Rücknahme der noch bestehenden Corona-
Einschränkungen, dann kann´s wieder losgehen“, so der 
1.Vorstand. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der 
1.Vorstand, beim Wahlbüro mit Angela Zimper und Isgard 
Scheuermann, dem Telekommunikations-Administrator 
Eberhard Heisch, beim gesamten Vorstand, allen Beisitzern 
für die gute Mithilfe zur erfolgreich durchgeführten „Jahres-
hauptversammlung 2021“ und bei allen Mitgliedern für die 
Versammlungs-Teilnahme unter erschwerten Corona-Bedin-
gungen. Er hofft, dass wir uns bald wieder gemeinsam auf 
einer Wanderung oder in der Walensteinhütte treffen können 
und die nächste Jahreshauptversammlung 2022 wieder im 
„Regelbetrieb“ stattfinden kann. Eine außergewöhnliche, 
hoffentlich „einmalige“ „Jahreshauptversammlung 2021“, 
die in die Vereinsgeschichte mit dem Zusatz: „Corona-
Pandemie 2020/21“ eingeht.
Euer Schwarzwaldverein im Offenburger Rebland.
Mehr unter www.swv-zell-weierbach.de

Euer Schwarzwaldverein im „Offenburger Rebland“.

Unser Motto: Mitglieder gewinnen, Zukunft im Schwarz-
waldverein Zell-Weierbach gestalten.
Neue und alte Freunde treffen! Mach mit, bleib fit!

Mehr: www.swv-zell-weierbach.de

 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 

Schluss mit „Plus“  
Ab März gibt es neue Labels für den Energie- und Wasser-
verbrauch von Haushaltsgeräten. A+++ hat ausgedient. 
Stattdessen gibt es dann nur noch die Noten A bis G. Sie 
sollen für bessere Vergleichbarkeit sorgen. Die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt 

das neue Energielabel. 
Was ändert sich bei den Effizienzlabels und warum? 
Die neuen Labels sehen nur auf den ersten Blick so aus wie 
die alten. Vor allem bei den Effizienzklassen hat sich einiges 
getan.  Die neuen Effizienzlabels haben keine Plus-Klassen 
mehr wie „A+++“ oder „A++“. Stattdessen reicht ihre Skala 
immer von A bis G. Damit werden sie aussagekräftiger. „Bei 
Kühlschränken lagen zum Beispiel zuletzt fast alle Modelle 
in den besten Klasse, obwohl die Unterschiede teils groß 
waren. Für Kund:innen ist es daher wichtig zu wissen, dass 
zunächst keine Geräte mit Energieeffizienzklasse A auf dem 
Markt erschei-nen. Diese wird für künftige, noch effizientere 
Geräte freigehalten“, erklärt Meike Militz, Regionalmana-
gerin der Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden- 
Württemberg. 

Wohin führt der QR-Code?  Ein weiteres Merkmal des 
neuen Energielabels ist der QR-Codein der oberen, rechten 
Ecke des Labels. Er verlinkt zur Datenbank „European 
Product Data-base for Energy Labelling“ (kurz: EPREL). Alle 
Hersteller müssen ihre Elektroge-räte in dieser Datenbank 
registrieren und technische Daten zu ihrem Produkt hinter-
legen. Verbraucher:innen können so zusätzliche Produktin-
formationen abrufen. 

Sind die neuen Label besser als die alten?  
Die neuen Effizienzklassen bringen einige Verbesserungen 
mit sich: Die neue Kennzeichnung unterscheidet feiner 
zwischen den einzelnen Effizienzklassen. Das erlaubt eine 
schnellere und genauere Einschätzung des Energiever-
brauchs. Zudem sagt den meisten Verbraucher:innen der 
Wasserverbrauch pro Wasch-zyklus oder Spüldurchlauf 
mehr als ein abstrakter Jahresverbrauch – wie er bei dem 
alten Label üblich war. Außerdem sind die Kriterien der Effi-
zienzklassen gestiegen, sodass nicht mehr fast alle Modelle 
mit einem „grünen“ Image werben können. Das drängt die 
Hersteller, zukünftige Produkte umweltschonend zu produ-
zieren. 
Fragen zum Energielabel, energieeffizienten Haushaltsge-
räten oder Stromver-brauch beantwortet Ihnen die Energie-
beratung der Verbraucherzentrale Baden- Württemberg 
kostenlos unter: 0800 – 809 802 400 (Terminvereinbarung). 
Weitere Informationen auf www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de 
  
Kann das zurück? 
Verbraucherzentralen starten kostenlosen Umtausch-Check
• Neuer Online-Service bietet Infos rund um Rückgabe, 

Garantie und Gewährleistung bei online oder stationär 
gekauften Produkten

• Verbraucher:innen erhalten eine kostenlose erste 
Einschätzung zur Rechtslage in ihrem Fall

 
Im weiter andauernden Lockdown boomt der Online-Handel. 
Möchten Verbraucher:innen dort erworbene Produkte 
umtauschen, zurückgeben oder reparieren lassen, stehen 
sie vor zahlreichen rechtlichen Fragen. Abhilfe schafft ab 
sofort der neue Umtausch-Check der Verbraucherzentralen 
auf www.umtausch-check.de. Das kostenlose Online-Tool 
bietet eine erste rechtliche Einschätzung zum individuellen 
Fall.  
Kann ich das zurückgeben? Viele Verbraucher:innen kennen 
das: Die online bestellte Hose sah im Shop viel schöner aus 
und gefällt nun doch nicht oder das kürzlich gekaufte Smart-
phone geht plötzlich kaputt. Laut einer repräsentativen 
Umfrage* hat fast jeder zweite Verbraucher in den letzten 
drei Jahren mindestens einen defekten Artikel reklamiert. 
Die Befragung zeigt allerdings auch, dass Betroffene häufig 
nicht oder nicht genau wissen, welche Rechte ihnen 
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zustehen. 
Für solche Fälle haben die Verbraucherzentralen den 
Umtausch-Check entwickelt. „Auf der Seite erhalten 
Verbraucher:innen nach Eingabe einiger Informationen 
jederzeit eine kostenlose erste Einschätzung zur Rechtslage 
in ihrem Fall“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg. So verrät der Check zum Beispiel, 
ob ein Käufer die vor drei Wochen online bestellte Jogging-
hose noch zurückgeben kann oder nicht. 
Auch abseits von online bestellter Ware deckt das Tool 
Fragen rund um Garantie und Gewährleistung ab. Geht 
beispielsweise die im Ladengeschäft erworbene Waschma-
schine kaputt, erhalten Nutzer:innen auch hierfür rechtliche 
Erstinformationen und bei Bedarf Vorlagen für einen Brief an 
den Verkäufer oder Hersteller, mit dem sie ihre Rechte 
geltend machen können. 
„Bleiben nach der Nutzung des Checks noch Fragen offen, 
hilft die Verbraucherzentrale vor Ort weiter“, so Buttler. Und 
wer sich ganz allgemein einen Überblick über die Unter-
schiede zwischen Rückgabe, Garantie und Gewährleistung 
verschaffen möchte, kann das ebenfalls auf www.umtausch-
check.de mit Hilfe einer interaktiven Grafik tun. Die Grafik 
steht Journalisten zur freien Verfügung. 
* Die genannten Zahlen wurden im Rahmen einer repräsen-
tativen Onlinebefragung durch hopp Marktforschung 
erhoben. Befragt wurden im Zeitraum vom 18. bis 28. 
September 2020 insgesamt 1.000 deutschsprachige 
Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren. Konkrete Fragen zu 
obengenannten Aussagen: 
„Denken Sie einmal an die letzten drei Jahre: wie häufig 
haben Sie Ihr Gewährleistungsrecht in Anspruch genommen, 
d.h. einen defekten Artikel beim Verkäufer reklamiert?“ 
(Auswahl: gar nicht 49%, einmal 20%, zweimal 14%, dreimal 
7%, viermal 2%, fünfmal 1%, sechs- bis zehnmal 1%, weiß 
nicht / keine Angabe 4%) 
„Wenn Sie einen Artikel im Laden oder im Internet kaufen, 
haben Sie gewisse Rechte: Geht der Artikel innerhalb einer 
bestimmten Frist kaputt, können Sie diesen beim Verkäufer 
reklamieren. Welche der folgenden Aussagen zur aktuellen 
Gesetzgebung treffen Ihres Wissens nach in Deutschland 
zu?“ (Auswahl: Käufer erhalten eine Garantie auf den 
gekauften Artikel 65%, Käufer erhalten ein Gewährleistungs-
recht auf den gekauften Artikel 55%, weiß nicht / keine 
Angabe 4%) 
„Laut aktueller Gesetzgebung haben Käufer ein soge-
nanntes Gewährleistungsrecht für alle gekauften Artikel. 
Eine Garantie kann der Verkäufer freiwillig und zusätzlich 
geben. Wie lange gilt das Gewährleistungsrecht ab dem 
Kauf Ihres Wissens nach?“ (Auswahl: 14 Tage 24%, 3 
Monate 2%, 6 Monate 7%, 12 Monate 17%, 24 Monate 39%, 
36 Monate 2%, weiß nicht / keine Angabe 9%) 
Der Umtausch-Check wurde unter Federführung der 
Verbraucherzentralen Brandenburg und Niedersachsen im 
bundesweiten Projekt „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ 
erstellt, gefördert durch das Bundesministerium für Justiz 
und Verbraucherschutz. 
  
 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

Digitaler Selbstcheck 
Wie sicher ist es im Betrieb? 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) bietet einen digitalen Selbstcheck an, 
mit dem sich in 30 Minuten herausfinden lässt, wie es um 
die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb bestellt ist. 
Der Selbstcheck erfolgt über eine Web-App, die kostenlos 

im Internet sowohl über die SVLFG unter www.svlfgcheck.
de als auch über die Internationale Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS) unter www.safety-work.org/toolbox/analy-
seinstrumente.html heruntergeladen werden kann. 
Für alle Betriebe geeignet 
In mehreren Themenkomplexen wertet der Selbstcheck die 
Sicherheits- und Gesundheitslage passgenau für jeden 
Betrieb aus und gibt Tipps für eine bessere Arbeitsplatzge-
staltung. Mit ihm können vor allem auch kleine und mittlere 
Betriebe herausfinden, welchen Stellenwert Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz in der Unternehmenskultur hat 
und inwieweit diese bereits in den Arbeitsalltag integriert ist. 
 
Was kann man verbessern? 
Die Web-App schlägt auch unterstützende Angebote der 
SVLFG vor, die im Betrieb zu Verbesserungen führen sollen. 
Der Selbstcheck kann jederzeit und überall am Smartphone 
oder Tablet durchgeführt werden – auch über diesen 
QR-Code: 

Investition in Prävention 
Jeder Arbeitsunfall und jede arbeitsbedingte Erkrankung 
bringen nicht nur für die Betroffenen persönliches Leid mit 
sich, sondern bedeuten für das Unternehmen teure Ausfall-
zeiten und Störungen in den Betriebsabläufen. So machen 
sich Investitionen in die Prävention auch betriebswirtschaft-
lich bezahlt. 
  
Diabetes vermeiden 
LKK bezuschusst Kurse zur Ernährung und Gewichtsab-
nahme 
Um eine Diabetes-Erkrankung zu vermeiden, unterstützt die 
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) ihre Versicherten 
mit Zuschüssen zu Kursen zur Vermeidung von Mangel- und 
Fehlernährung sowie zur Vermeidung und Reduktion von 
Übergewicht. 
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Immer mehr Menschen leiden unter der Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus), eine krankhafte Störung des Zucker-
stoffwechsels, die den Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht 
und dadurch Gefäße, Herz, Augen sowie Nieren schädigt. 
Deshalb sollte Diabetes frühzeitig erkannt und behandelt 
werden, darauf weist die SVLFG anlässlich des Tages der 
gesunden Ernährung am 7. März hin. 
Diabetes wird in zwei Typen unterschieden: Typ 1 wird durch 
eine gestörte Insulinproduktion verursacht, ist in der Regel 
erblich bedingt und beginnt meist schon im Kindesalter. 
Beim Typ 2 sind neben der Erbveranlagung Übergewicht 
und Bewegungsmangel die Hauptursachen. 
Dieser Typ 2 kann schon durch einen gesunden Lebensstil 
vermieden werden. 
Die LKK gibt hierzu folgende Tipps: 
Vollkornbrot, -nudeln und -reis sowie Kartoffeln enthalten 
kaum Fett, dafür aber reichlich Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente sowie Ballaststoffe und sekundäre Pflan-
zenstoffe. 
Auch frische/s Salate, Gemüse und Obst liefern reichlich 
Vitamine sowie Mineral- und Ballaststoffe. 
Zucker nach Möglichkeit vermeiden, denn er treibt den Blut-
zucker und damit auch den Insulinspiegel in die Höhe. 
Insulin füllt die Fettzellen und verhindert, dass Fett abge-
baut werden kann. 
Tierische Fette reduzieren, das heißt Fleisch, Wurst, Käse 
und andere tierische Lebensmittel in Maßen zu essen. 
Bestimmte Fette aus Pflanzen bevorzugen – gut sind zum 
Beispiel Raps- und Olivenöle sowie Nüsse und Samen. 
Sparsam salzen, vor allem bei hohem Blutdruck. 

Entscheidend ist auch, wie die Speisen zubereitet werden. 
Hier gilt: Kurze Garzeit, wenig Wasser, wenig Fett. So 
behalten die Lebensmittel nicht nur ihren natürlichen 
Geschmack, sondern auch ihre Nährstoffe. 
Förderlich sind zudem ausreichende Bewegung und Sport, 
am besten an der frischen Luft. 
Auch Nikotinverzicht und Stressvermeidung sind wichtige 
Faktoren. 
Präventionskurse, die von der LKK bezuschusst werden, 
führt die LKK auf ihrer Internetseite unter: www.svlfg.de/
gesundheitskurse-finden 

 

»Ausbildungsplätze – Wir sind deine Zukunft!«

SONDERSEITEN
in den amtlichen Nachrichtenblättern

Anzeigenschluss:
9. März 2021, 16 Uhr

Information & Beratung bei Ihrer
zuständigen Mediaberaterin oder
0781/504-1456 – anb.anzeigen@reiff.de
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Auszubildende gesucht?
Wir bieten Ihnen die optimale Plattform für Ihre Anzeigenschaltung!
Inserieren Sie am 12. März 2021 auf unseren Sonderseiten mit dem Titel:
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 27.02. bis 
07.03.2021 

  

  
Sonntagvorabend, 27. Februar - 2. Fastensonntag - 

Zählung der Gottesdienstbesucher 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
18.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg,  
 mit Verabschiedung von Theo Bittel 
 mit Gedenken an 
 Burkart Vollmer u. alle verst. Angehörigen 
   
Sonntag, 28. Februar - Zählung der Gottesdienstbesucher 
 9.00  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
10.30  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
 
Dienstag, 2. März - Dienstag der 2. Woche der Fastenzeit 
18.00  Rosenkranzgebet,  St. Bartholomäus Ortenberg 
18.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
 mit Gedenken an 
 Eugen u. Elsa Basler - Didier Wieser - Bernd Körner 
 u. alle verst. Angehörigen 
  

  

Sonntagvorabend, 6. März - 3. Fastensonntag 
18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
  
Sonntag, 7. März 
 9.00  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30  Eucharistiefeier - Erlebnisgottesdienst unserer 

Kirchengemeinde, 
 St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
  
Aus dem Leben der Kirchengemeinde 
Pfarrblatt unserer Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. 
Pirmin
Am Sonntag erscheint das neue Pfarrblatt. Es liegt in der 
Kirche für Sie auf und kann auf unserer Internetseite www.
kathvk.de gelesen und heruntergeladen werden. Das neue 
Pfarrblatt enthält aktuelle Informationen aus der Kirchenge-
meinde mit ihren Pfarreien.  

Hinweise zu den Schülergottesdiensten 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Gottesdienste schwer zu 
planen. Falls möglich, informieren wir die Eltern direkt über 
die Schulen. 

Abschied von Herrn Bittel aus dem Mesnerdienst 
Nach über 20 Jahren beendet Herr Bittel Ende Februar 
seinen Dienst im Team der Mesner/innen in Ortenberg. Für 
seinen langjährigen Einsatz und für die ruhige und verant-
wortungsvolle und pflichtbewusste Art, wie er diesen Dienst 
ausgeübt hat, bedankt sich die Pfarrgemeinde bei ihm von 
ganzen Herzen. Mit Umsicht und Weitblick hat er stets seine 
Aufgabe wahrgenommen und dabei immer noch viel mehr 
gemacht, als eigentlich von ihm verlangt war. Es war stets 
zu spüren, dass er diesen Dienst aus einem tiefen, persön-
lichen Glauben heraus ausübte und sein Engagement von 
Herzen kam. In all den Jahren durfte er viele Ehrenamtliche 
im liturgischen Dienst und viele Ministrantinnen und Minist-
ranten bei ihren Aufgaben unterstützen und für die entspre-
chende Atmosphäre im Hintergrund sorgen. Wenn jemand 
mit so viel Herzblut dabei ist, dann kann man wirklich von 
„Berufung“ sprechen. An dieser Stelle auch seiner Ehefrau 
Brigitte Danke und Vergelts Gott dafür, dass sie ihren Mann 
stets bei allem unterstützt hat und mit Sorge getragen hat 
für den Blumenschmuck in der Kirche und vor allem für die 
Reinigung der Kirchenwäsche.
Erwin Schmidt, Pfr. 

Glocken rufen zum Innehalten auf 
Die katholische Seelsorgeeinheit St. Pirmin und die evange-
lische Kirchengemeinde Gengenbach rufen in dieser beson-
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deren Fastenzeit um 19.00 Uhr mit Glockengeläut zu einem 
Moment der Besinnung auf. Man kann ein Vaterunser oder 
ein Gebet für die Kranken und Verstorbenen sprechen und 
sich dabei in Gemeinschaft mit anderen wissen. Von Ascher-
mittwoch bis Ostermontag erklingen dazu die Glocken aller 
Kirchen in Gengenbach, Berghaupten, Ohlsbach und Orten-
berg. Die beiden Kirchen planen auch gemeinsame Ange-
bote für die Karwoche und Ostern. Weitere Informationen 
gibt es auf den Homepages der Gemeinden. 
 
WORAUF BAUEN WIR? -  
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der 
Frauen 
Freitag, 05. März 2021, 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. 
Marien Gengenbach 
Selbstverständlich gelten auch für diesen Gottesdienst die 
gewohnten Schutzmaßnahmen: Tragen einer medizinischen 
oder FFP2 Maske, Ausfüllen des Kontaktformulars, Abstand 
beachten. 
Wenn Sie nicht am Gottesdienst in der Stadtkirche teil-
nehmen können, sich aber dem Gebet anschließen möchten: 
Wir lassen Ihnen gerne eine Gebetsordnung und die Karte 
zum Weltgebetstag zukommen; bitte rufen Sie uns einfach 
an: Kath. Pfarramt Gengenbach 07803 2274. Sie können 
einen Gottesdienst zum Weltgebetstag (WGT) mitfeiern über 
den Fernsehsender Bibel TV: 05. März 2021, 19.00 Uhr oder 
online unter: www.weltgebetstag.de 
Die Frauen von Vanuatu und wir, die Initiatorinnen der katho-
lischen und evangelischen Kirchengemeinde, wir bauen auf 
SIE! 
 
Angebote während der Fastenzeit: 
Aussetzung mit eucharistischer Anbetung 
Sie möchten nach einem gefüllten und hektischen Alltag, 
mit Gebeten und Stille zur Ruhe kommen können? In der 
Fastenzeit laden wir Sie jeden Mittwoch nach dem Abend-
gottesdienst in der Stadtkirche St. Marien in Gengenbach zu 
einer besinnlichen Art der Eucharistischen Anbetung von ca. 
19.15 Uhr bis gegen 20.00 Uhr ein. Nach der Hektik des 
Tages innehalten, zur Ruhe kommen - wünschen wir uns das 
nicht immer wieder? 
 
Zusätzliche Beichttermine in der österlichen Bußzeit 
St. Bartholomäus Ortenberg: 
Dienstag, 23. März, 17.45 - 18.00 Uhr Pfr. Schmidt 
St. Georg Berghaupten: 
Donnerstag, 25. März, 17.45 - 18.00 Uhr Pfr. Schmidt 
Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach: 
Freitag, 26. März, 17.45 - 18.15 Uhr Kpl. P. Josef 
St. Marien Gengenbach: 
Samstag, 27. März, 17.00 - 18.00 Uhr Pfr. Schmidt 
(oder nach persönlichen Vereinbarung) 
 
Weitere Angebote während der Fastenzeit finden Sie auf 
unserer Homepage www.kathvk.de 

Das Motto der diesjährigen Kommunion lautet „Vertrau 
mir, ich bin da!“. 
Die erste heilige Kommunion ist ein besonderes und einma-
liges Ereignis. Die gemeinsamen Gruppenstunden und die 
„Gemeinschaft“ zu erleben, ist so wichtig in der Kommuni-
onsvorbereitung. Genauso wichtig ist es, dieses besondere 
Fest auch mit der Familie zuhause feiern zu können. Daher 
haben wir uns entschieden die Kommunion auf folgende 
Termine im Sommer zu verschieben: 

26./27. Juni Ortenberg 
27. Juni Berghaupten 
10./11. Juli Gengenbach und Ohlsbach 

Gemeindeteam Ortenberg 
Das nächste Online-Treffen des Gemeindeteams findet am 
Montag, 01. März, um 19.00 Uhr statt. 
  
Erlebnisgottesdienst 
Der nächste Erlebnisgottesdienst mit dem Motto „Tiere der 
Bibel“ findet am 06. März 2021 in der Pfarrkirche St. Georg 
statt. Lasst euch überraschen, welches Tier ohne Beinen 
diesen Monat die Hauptrolle im Erlebnisgottesdienst spielt! 
Der Erlebnisgottesdienst ist ein Angebot, das wir in diesen 
Zeiten als ein Zeichen der Hoffnung und des gemeinsamen 
Gebets machen. Jeder kann das auch von Zuhause aus im 
Gebet begleiten und unterstützen, wenn er nicht kommen 
möchte. Auch dieses Mal können Sie den Erlebnisgottes-
dienst im Livestream zuhause anschauen. Wir haben durch 
die Abstands-und Hygienevorschriften nur begrenzte Sitz-
möglichkeiten in der Pfarrkirche Berghaupten. Ab sofort 
können Sie sich unter www.kathvk.de für den Gottesdienst 
anmelden. 
  
Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin 
Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Ortenberg, Offenbur-
gerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
e-mail: ortenberg@kathvk.de 
 www.kath-vorderes-kinzigtal.de 
www.instagram.com/stpirmin
www.facebook.com/SEVorderesKinzigtal 

Erwin Schmidt, Pfarrer – Tel. 07803/2274 – 
E-Mail: erwin.schmidt@kathvk.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21 - 
E-Mail: josef.mandy@kathvk.de 
Pfarrer Roland Rettenmaier, Kooperator, Tel. 0781/32173 o. 
07803/8051140 – E-Mail: roland.rettenmaier@kathvk.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/601227 - 
E-Mail: achim.schell@kathvk.de
Pastoralreferentin Sonja Schelbert Tel. 07803/966 96 26 - 
E-Mail: sonja.schelbert@kathvk.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. 07803/966 96 22- 
E-Mail: brigitte.stertz@kathvk.de 
Michael Sester, Pastoralassistent,  Tel. 07803/966 96 24 – 
E-Mail: michael.sester@kathvk.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag von 8.30 – 11.30 Uhr  
Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr. 
Montag, Mittwoch und Freitag ist das Pfarrbüro geschlossen.

-Unsere Pfarrbüros sind vorübergehend für die Öffent-
lichkeit geschlossen- 

In dringenden seelsorgerlichen Notfällen: Rufnummer: 
0151 1006 4136 

  
 

Ev.Pfarramt der Auferstehungsgemeinde

Sonntag, 28.02.2021 
10:00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche  
      
Dienstag, 02.03.2021 
19.30 Uhr Vortrags- und Gesprächsabend: 
   „Umkehr zum Frieden – Aufbruch zu einer 

zivilen Sicherheitspolitik“ mit Stefan Maaß, 
Karlsruhe, Friedensbeauftragter der Evange-
lischen Landeskirche Baden. Die Veranstal-
tung wird als Zoom-Konferenz durchgeführt.
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Freitag, 05.03.2021 
18.00 Uhr  Ökumen. Gottesdienst zum Weltgebetstag; 
  Auferstehungskirche  
      
Sonntag, 07.03.2021 
10:00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche  
  
Hinweis zu den Gottesdiensten: 
Gottesdienste aus der Auferstehungskirche finden Sie 
zusätzlich unter www.auferstehung-og.de 
  
Ev. Pfarramt der Auferstehungsgemeinde 
Pfarrer Dirk Schmid-Hornisch 
Weingartenstraße 38 
77654 Offenburg 
Tel.: 0781 31109 
Fax: 0781 9481035 
E-Mail: auferstehungsgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.auferstehung-og.de 

● Fenster
● Türen
● Markisen
● Rollläden
● Plexiglasplatten

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Industriestraße 7
77656 Offenburg-Elgersweier

Tel. 0781 /53993

www.fensterbau-bross.de• Haustüren • MarkisenHausnotruf.
Lange
gut leben.

DRK-Kreisverband Offenburg e.V.
Rammersweierstraße 3 • 77654 Offenburg
Tel. 0781/91 91 89-25 • HNR@DRK-OG.de • www.DRK-OG.de

„Ich finde, wenn schon
einmalmein Leben gerettet
werdenmuss, dann sollte es
jemand tun, der das auch kann.
Notruftasten gibt es viele.

Aber wichtig ist doch:
Was steckt dahinter?
Beimir ist es das

Rote Kreuz.“

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.
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Inhaber einer Marketingagentur
möchte im Umkreis Offenburg

+10 km ein Haus über
Postbank Immobilien GmbH kaufen.

Telefon 0781 9200-16

Immobilien

_GRUNDSTÜCKE
GESUCHT!

Gerne auch größere Flächen

oder mit Abrissgebäuden

(07824) 65 97 266
ortenau@schwabenhaus.de

Keine Maklerprovision

Privatunterricht Richard
Mathematik
Französisch
Englisch
Deutsch
Prüfungsvorbereitungen
Bewerbungen
Übersetzungen

07 81 9 68 10 11
0176 70 02 68 89

Individueller Einzelunterricht
Für Schüler und Erwachsene
In Zunsweier, ONLINE
oder bei Ihnen zu Hause
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Sammler sucht alte Emailschilder
von Boos & Hahn.

Sehr gute Bezahlung.Telefon 0 78 03 - 29 83

- Junge 3-köpfige Familie (Ing.& Unternehmer) inkl.Oma sucht

Grundstück für das Eigenheim.
Über eine sonnige, naturnahe und große Baulücke ab 500m²
würden wir uns herzlich freuen.Telefon 01 52 / 34 22 00 43

Gartengrundstück oder Wiese
zu Pacht oder Kauf gesucht Tel.07 81 / 967 51 25

Allen Gratulanten, die an meinem
90. Geburtstag

an mich gedacht haben und für die vielen guten
Wünsche und Geschenke, sage ich von Herzen

Danke.

Josef Theo Bittel

an
Wü

Unterricht &Kurse

Privat
Anzeigen

Gärtner (m/w/d)
auf Minijob-Basis (450 €)

zum nächstmöglichen Termin.
Arbeitszeit monatlich ca. 40 Stunden

Zur Pflege der sämtlichen Grünanlagen,
Parkplätze, sonstige Außenanlagen, Winterdienst.

Die Stelle eignet sich u.a. ideal für Rentner/-innen,
die gerne noch einer Tätigkeit nachgehen und sich

etwas dazuverdienen wollen.

Bewerbungen bitte an:
WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH

z. Hd. Herrn Allgaier,
Auf der oberen Au 45 · 77797 Ohlsbach

E-Mail: personal@wto.de
Tel.: 0172 2161401

Stellenmarkt
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Zur Verstärkung
unseres Teams suchen
wir baldmöglichst

Mitarbeiter
(w/m/d)

Victor-Kretz-Straße 26
77723 Gengenbach

Telefon 0 78 03 / 22 95
helga@metzgerei-meisinger.info

www.benztooling.com

Wir sind einer der weltweit führenden
Hersteller und Anbieter von Komponen-
ten und Systemen der Werkzeug- und
Maschinentechnik. Die BENZ GmbH
beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und
ist weltweit in über 30 Ländern durch
Niederlassungen oder Vertragspartner
vertreten.

Werden Sie Teil des BENZ Teams!
Unsere Mitarbeiter und ihr Know-how
sind ein wichtiger Teil unseres Erfolgs.
Schön, dass auch Sie vielleicht bald zu
unserem Team gehören.

Ausführliche Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen
finden Sie im Internet unter www.benztooling.com/karriere.

Personalabteilung – Im Mühlegrün 12 – 77716 Haslach
T+49 7832 704-8215

BENZ GmbHWerkzeugsysteme

Für unseren Standort in Haslach suchen wir:
• Messtechniker (m/w/d)
• Techniker (m/w/d) Fachrichtung E-Technik/Mechatronik
• Elektroniker/Mechatroniker (m/w/d)

• Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) ab Herbst 2021
• Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d)

mit Zusatzqualifikation ab Herbst 2021

Um sich auf eine der genannten Stellen zu bewerben, senden Sie uns
bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen, mit Angabe des möglichen
Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen, über das Online-Formular.

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:

ARZ Bezirksredaktion GmbH
Frau Luisa Kövári
Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

Telefax: 07 81 / 5 04 - 65 39
E-Mail: bewerbungen@reiff.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

WIR SUCHEN SIE.

Lokalredakteur Achern (m/w/d)
Mit seinen Units Print, Funk, Online,
Telekommunikation, Druck und Zustel-
lung bietet reiff medien eine umfas-
sende, synergetische Kommunikations-
plattform für unterschiedliche Ziel-
gruppen und die regionale Wirtschaft.
Das Offenburger Medienunternehmen
reiff blickt auf eine über 200-jährige
Tradition zurück und beschäftigt heute
rund 400 Mitarbeiter in Druck, Verlag,
Redaktion und Außendienst sowie rund
750 Zusteller.

Ihr Aufgabengebiet:
Wollen Sie mit einem motivierten Team unsere Zeitung weiterentwickeln und die Umsetzung unserer
Crossmedia-Strategie gestalten?

Ihre Qualifikationen:
Sie haben in einem Volontariat Ihr Handwerk erfolgreich gelernt
Sie haben eine ausgesprochen crossmediale Denk- und Arbeitsweise
Sie haben ein Gespür für lokale Themen und die Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge
verständlich darzustellen
Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative und den Wunsch Verantwortung zu übernehmen
Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:
eine verantwortungsvolle Stelle mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und konzeptionellen Freiräumen
das inspirierende Umfeld eines modernen Medienhauses mit den Plattformen Print, Online, Video
und Radio
eine leistungsgerechte Vergütung und entsprechende Rahmenbedingungen

Weil Qualitäts-Journalismus wichtiger denn je ist, investieren wir in unsere Lokalredaktionen –
von Kehl bis ins Kinzigtal, von Offenburg bis Oberkirch.

Stellenmarkt

Jede Woche aktuell

Informationen aus Vereinen,
Kirchen, Handel und Gewerbe.
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GUT VERSICHERT
– Fragen Sie uns

Telefon 0781 932293
Markus.Hellmuth@LBS-SW.de
Mark.Maksimov@LBS-SW.de

Ihre Baufinanzierer!

Markus Hellmuth MarkMaksimov

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
05.03. Sicherheit rund ums Haus: Einbruch-, Brand- & Blitzschutz Anzeigenschluss 02.03.

05.03. Unfall – wir helfen wenn´s gekracht hat Anzeigenschluss 02.03.

12.03. Ausbildungsplätze – wir sind deine Zukunft Anzeigenschluss 09.03.

19.03. Alles für die Gesundheit Anzeigenschluss 16.03.

19.03. Kommunion & Konfirmation Anzeigenschluss 16.03.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Suche – Suche – Suche – Suche
alte Mopeds/Mofas: Kreidler, Herkules, Puch, Vespa/Piaggio, KTM, Zündapp

@: RSU4000@gmx.de · Tel. 0170 7378431

Große Fachausstellung
An der B33 hinter der Aral-Tankstelle
Berghauptener Str. 21 · 77723 Gengenbach

Tel. (0 78 03) 96 69-0 · www.kinzigtalerfenster.de
E-Mail: info@kinzigtalerfenster.de

· Fenster
· Haustüren
· Markisen
· Rollläden
· Dachfenster

· Insektenschutz

· Einbruchschutz

· Reparaturservice

BERATUNGEN
finden nach

Terminvereinbarung statt!

AKTION Sicherheitsfenster
ohne Mehrpreis

Eigene Monteure • Montage zum Festpreis

Wald ab 5-100 hazu kaufen gesucht!(Diskretion zugesagt)Tel.: 0162/29 32 830

Neu ab 2021:

Tages- und Nachtpflege
in Durbach-Ebersweier

Senioren-Café und
Betreuungsgruppe mit
Schwerpunkt Demenz
in Offenburg-Nordwest

Ihr mobiler Pflegedienst rund um
Offenburg, Durbach, Appenweier, Oberkirch

Pflege für ALLE – Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch e.V.
T 0781 12960-130 · pflege@lebenshilfe-offenburg.de

www.lebenshilfe-offenburg.de/pflege-fuer-alle

Werden Sie zum
#Klimahelden
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Sie besitzen eine Immobilie, die

energetisch saniert werden soll?

Wir helfen Ihnen beim Planen und

Umsetzen der Maßnahmen und

den Fördergeldanträgen.

Kronenplatz 1
77652 Offenburg
Tel. 0781 6390993-0
www.ib-quarti.de

ENERGIEBERATUNG
FÖRDEROPTIMIERUNG
TRAGWERKSPLANUNG
STATIK

Förderung bis 80%

0781-96757575

Sarid Küßner

infinitas
Bestattungen & Trauerbegleitung

www.infinitas-bestattungen.de

Der gute Abschied mit Herz

Hauptstraße 68, 77799 Ortenberg
Fabrikstraße 19, 77746 Schutterwald

FUSS ArT GbR | Trautmann & Allgeier | Moltkestr. 30-32 | 77654 Offenburg
Tel. 0781 99 09 92 44 0 | www.fussart.de | Mo-Fr 9-17 Uhr

Individuelle Einlagen für Schuhe aller ArT

Auch auf
Rezept!

Bewegungs- und Statikanalyse

Bandagen | Orthesen

Maß- und Innenschuhe

Orthopädische
Zurichtungen
an allen Schuhen

Fusspflege

Kompressionsstrümpfe
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Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07841 66 665-0
achern@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Für Fahranfänger – Gute
Gebrauchte

gibt es bei uns!

Landgasthaus

…die Badische Küche
Gerichte täglich ab 11.30 Uhr

zum Mitnehmen!

Hauptstr. 28, 77799 Ortenberg, 0781/36711
www.krone-ortenberg.de

W
ild
!

Zanderfilet in Riesling

WIR KAUFEN DEIN AUTO
PKW, LKW, Busse, Transporter

Jede Marke · Jedes Alter · Jeder Zustand
Tel. 07231 18 21 60 5
oder 0176 284 461 42

Mieten und Vermieten

mit den Amtlichen
Nachrichtenblättern.

0781/504 -1455
oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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Lebe
deinen
Traum!

WTO GmbH
Auf der oberen Au 45
D-77797 Ohlsbach
Tel. +49 7803 9392-0
ausbildung@wto.de
www.wto.de

Ich starte meine Zukunft bei WTO.
Ausbildung und Karriere

Industriemechaniker

Zerspanungsmechaniker

Techn. Produktdesigner

(m/w/d)

Jetzt bewerben: ausbildung@wto.de


